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ALTER

„Ordinationsfähigkeit“ der Frau?
Anmerkungen Zu Thema „Frauenpriestertum“

„Es ist SUT N1C.5 daß NUur das Verfassung der Kirche cselbst betrifft,
Lehren etwas Aktives und das eseitigt wird, rkläre ich Ta me1nes
Glauben (Hören demgegenüber Amtes, die er stärken (vgl.
etwas Passıves ware.*‘ p  / dafß die Kirche keinerlei 'oll-

macht hat, Frauen die Priesterweihe
Endgultigkeit einer Entscheidung? spenden, und da{fß sich alle Gläubigen

der Kirche endgültig diese Ent-
Der Verfasser dieses Beıitrages ist sich scheidung halten haben.“® Miıt der
dessen bewußsit, dafß sich möglicher- Gewichtigkeit seıner Autorı1ität bekräf-
welse der Schelte er jener wird aus- tigt schließlich atzınger och dieses
setizen mussen, die eine Wortmeldung Papst-Wort mıt der kommentierenden
ach „Schluß der Debatte“ als einen Ver- Bemerkung, da{fs die Entschiedenheit
sStofs die Regeln der Geschäfts- des Apostolischen Schreibens letztlich
ordnung werten In dieser Situation LLUT „einen Akt des ordentlichen Lehr-
befindet 111allı sich zumal dann, WEe amıtes des Papstes” darstelle, eine
Ian sich anschickt, einem allerletzten ohnedies „n der Kirche schon ex1istie-
Wort der für die Glaubenswahrheit rende, 1U  > aber in 7 weifel
zuständigen Oberbehörde nachzubrum- Gewißheit... explizit als solche be-
meln. bın solches allerletztes Wort stätigen Sollte nichtsdestoweniger
scheint jedenfalls muit dem Maı eın gläubiger Christ un:! Theologe aber

noch sich einen leisen Zweiftel VeI-1994 veröffentlichten „Apostolischen
Schreiben VO  - aps Johannes Paul IL spuren, ob sich wirklich eiıne
ber die LLUI Männern vorbehaltene cht mehr weiıter diskutierbare The-
Priesterweihe  42 (Ordinatio Sacerdota- atık handelt>, dann wird eine nfra-
lis) gesprochen worden se1in, W bei der Kongregation für die Jau-

dezidiert heißt amı also benslehre den Zweifel auszuraumen
jeder Zweifel bezüglich der edeuten- vermOögen: „Diese Lehre ordert eine
den Angelegenheit, die die göttliche endgültige Zustimmung, weil sıe, auf

Katzınger, Das neue 'olk Gottes Entwürfe ZUfr. Ekklesiologie. Düsseldorf 150
DIie Seitenzählung bezieht sich auf die Ausgabe: Sekretaria der Deutschen Bischofskonferenz
Hg.) Apostolisches Schreiben VO:  o aps Johannes Paul über die 01888 Männern vorbehaltene
Priesterweihe/Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre ZUr rage der Zulassun der
Frauen Z.U) Priesteram: (15. Oktober Bonn (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles 11
1994
Ebenda, (C. 4)

Ratzınger, Grenzen kirchlicher Vollmacht. Das Neue Dokument VO]  - aps! Johannes Paul {l ZU[
Fra der Frauenordination: Communio (1994) 3472£
Vgl die 9  Or! der Kongregation für die Glaubenslehre betreffend Priesterweihe der Trau  L
VO' Oktober 1995 im Amtitsblatt der Öösterreichischen Bischofskonferenz (1995) „Zweifel:

die Lehre, die 1mM Apostolischen Schreiben ‚Ordinatıo Sacerdotalis’ als endgültig haltende
vorgelegt worden ist, nach der die Kirche nicht die Vollmacht hat, Frauen cdie Priesterweihe
spenden, als ZU. Glaubensgut gehörend Zu betrachten ıst (pertinens ad fide] depositum).
'Or' Ia “
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WALTER RABERGER 

"Ordinationsfähigkeit" der Frau? 
Anmerkungen zum Thema "Frauenpriestertum" 

1. "Es ist gar nicht so, daß nur das 
Lehren etwas Aktives und das 
Glauben (Hören) demgegenüber 
etwas Passives wäre/I! 

Endgültigkeit einer Entscheidung? 

Der Verfasser dieses Beitrages ist sich 
dessen bewußt, daß er sich möglicher­
weise der Schelte aller jener wird aus­
setzen müssen, die eine Wortmeldung 
nach "Schluß der Debatte" als einen Ver­
stoß gegen die Regeln der Geschäfts­
ordnung werten. In dieser Situation 
befindet man sich zumal dann, wenn 
man sich anschickt, einem allerletzten 
Wort der für die Glaubenswahrheit 
zuständigen Oberbehörde nachzubrum­
meIn. Ein solches allerletztes Wort 
scheint jedenfalls mit dem am 22. Mai 
1994 veröffentlichten "Apostolischen 
Schreiben von Papst Johannes Paul 11. 
über die nur Männern vorbehaltene 
Priesterweihe"2 (Ordinatio Sacerdota­
lis) gesprochen worden zu sein, wenn 
es u. a. dezidiert heißt: "Damit also 
jeder Zweifel bezüglich der bedeuten­
den Angelegenheit, die die göttliche 

Verfassung der Kirche selbst betrifft, 
beseitigt wird, erkläre ich kraft meines 
Amtes, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 
22,32), daß die Kirche keinerlei Voll­
macht hat, Frauen die Priesterweihe zu 
spenden, und daß sich alle Gläubigen 
der Kirche endgültig an diese Ent­
scheidung zu halten haben."3 Mit der 
Gewichtigkeit seiner Autorität bekräf­
tigt schließlich J. Ratzinger noch dieses 
Papst-Wort mit der kommentierenden 
Bemerkung, daß die Entschiedenheit 
des Apostolischen Schreibens letztlich 
nur "einen Akt des ordentlichen Lehr­
amtes des Papstes" darstelle, um eine 
ohnedies "in der Kirche schon existie­
rende, nun aber in Zweifel gezogene 
Gewißheit ... explizit als solche zu be­
stätigen".4 Sollte nichtsdestoweniger 
ein gläubiger Christ und Theologe aber 
noch in sich einen leisen Zweifel ver­
spüren, ob es sich wirklich um eine 
nicht mehr weiter diskutierbare The­
matik handelt5, dann wird eine Anfra­
ge bei der Kongregation für die Glau­
benslehre den Zweifel auszuräumen 
vermögen: "Diese Lehre fordert eine 
endgültige Zustimmung, weil sie, auf 

J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie. Düsseldorf 1970', 150. 
Die Seitenzählung bezieht sich auf die Ausgabe: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Hg.) Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul Ir. über die nur Männern vorbehaltene 
Priesterweihe/Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur Frage der Zulassung der 
Frauen zum Priesteramt (15. Oktober 1976). Bonn (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles 117) 
1994. 
Ebenda, 6 (c. 4). 
J. Ratzinger, Grenzen kirchlicher Vollmacht. Das neue Dokument von Papst Johannes Paul Ir. zur 
Frage der Frauenordination: IkZ Communio 23 (1994) 342f. 
Vgl. die "Antwort der Kongregation für die Glaubenslehre betreffend Priesterweihe der Frau" 
vom 28. Oktober 1995 im Amtsblatt der österreichischen Bischofskonferenz 16 (1995) 8: "Zweifel: 
Ob die Lehre, die im Apostolischen Schreiben ,Ordinatio Sacerdotalis' als endgültig zu haltende 
vorgelegt worden ist, nach der die Kirche nicht die Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu 
spenden, als zum Glaubensgut gehörend zu betrachten ist (pertinens ad fidei depositum). 
Antwort: Ja.". 
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dem geschriebenen Wort Gottes g_ politischen Umtfelds lLäfst sich die
gründe und der Überlieferung der Veranlassung diesem Okumen:
Kirche VO  - Anfang beständig be- fixieren: „Der entsprechende Auslöser

für die 1976, 1m ‚J der Frau’, einset-W. und angewandt, VO ordentli-
chen und universalen Lehramt unfehl- zende Debatte die ‚wilden  4
bar vorgetragen [infallibiliter O_

/1£ 6
rdinationen VO  } Philadelphia den

SıCa worden ist USA DreIl Bischöfe 1m Ruhestand hat-
ten dort bereits 1974 elf DiakoninnenDiese strikte Einforderung, der „Unter-

weisung des ordentlichen un: unıver- der Episcopal Church Priesterinnen
ordiniert. 1976 wurde diese unerlaubtsalen Lehramtes“ durch „Zustimmung

477mıt theologalem Glauben entspre- erfolgte Weihe VO  5 der Generalsynode
chen, muß auf dem Hintergrund CNSHA- als Qultig anerkannt. Zum ersten Mal
j1erter un: offener Auseinanderset- hatte hier eine Kirche mıt altkirchlich-
zungen”* mıt dem Thema „Frauenprie- katholischem Amtsverständnis O1IL1Z1-
stertum “ gesehen werden, WI1IeEe S1e auf ell den Schritt ZUTr Frauenordination
theologisch-wissenschaftlicher un: gewagt... Weibliches Geschlecht sEe1
zumeist medial aufbereiteter ene ıIn cht als Weihehindernis anzusehen,
den etzten zwel Jahrzehnten geführt da auch Frauen Christus repräsentie-
worden sind, obwohl der gerade weil 1eN könnten.“? Nnsofern diese Vorgän-
die Kongregatıion für die auDbDens- für die weıtere Entwicklung der
lehre Oktober 1976 mıt eıner ökumenischen Beziehungen Von orÖß-
„Erklärung ZUT rage der Zulassung ter RelevanzJ konnte die eak-
der Frauen ZU Priesteramt“ eine tion seiıtens der katholischen Kirche
unmißverständliche und verbindliche nicht ausbleiben Im Apostolischen

SchreibenPosıtion den Geschwisterkirchen VOTI- „Ordinatio Sacerdotalis”
gelegt hatte Kenntnis des kirchen- (1994) wird übrigens auf jene Hivıtät

enda,
Vgl den der truktion über die kirchliche Berufung des Theologen“ (Kongregation für die
Glaubenslehre, Maıiı abgehandelten Verpflichtungscharakter der theologischen Glaubens-
zustimmung; die Zitation erfolgt nach der VO Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
besorgten Ausgabe (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 98, Bonn 1990, 14)
Vgl die Von Beıinert angeführte ıteratur: ders., Dogmatische Überlegungen Z.U Thema
Priestertum der Frau: ThO 173 (1993) 186, 2I Er anzun dazu: Beinert, Priestertum der
Frau. Der Vorhang L die Fra C  (> offen?: 212 (1994) 723-—-738; Bucher-Gillmayr Ü Frauen

Verantwortung: ThPOQ 1453 (1995) 170 —185; Eısen, tstraägerinnen frühen isten-
Epigraphische und literarische Studien. Göttin 1995; Fıeld-Bıbb, Praxis ONn Ikone.

Frauen auf dem Weg ZUuU rTiestertum der rOoOmıs -katholischen Kirche Concilium (1996)
58 -—65; ach, Frauenordination: Dienst der Ökumene?: (1992) 103-109; Globig,
Frauenordination 1m Kontext lutherischer Ekklesiologie. Eın Beitrag Z.Uu)3 ökumenischen
Gespräch. Göttingen 1994; Hauke, „Urdinatio sacerdotalis”: das päpstliche Schreiben Z.u

atıon, kirchliche Amter un| Vorsitz be1 der Eucharistie. Zur hermeneutischen relecture ıner früh-
Frauenpriestertum Spiegel der Dikussion: FkTh 11 (1995) 270 —298; Jensen, Christusrepräsen-
christlichen Tradition: FZPhTh (1993) 282-297; Jensen, Ist Frauenordinaton eın ökumenisches
TODIem Internationale kirchliche Zeitschrift (1994) 0— Laurıen, Abgeschrieben?
Plädoyer für eine faire Diskussion uüuber das Priesterum der Frau. Freiburg-Basel-Wien 1995;
KRaming, Ungenutzte Chancen für Frauen Kirchenrecht: Orientierung 58 994 ) 68 —7/0; Raming,
ndgültiges Nein Z rTiestertum der Frau? Zum Apostolischen Schreiben aps! Johannes ' auls

„UOrdinatio Sacerdotalis”: Orientierung (1994) 190—-193; Raming, Fur die Rechte der Frauen
der Kirche. Eindrucke und Überlegungen ZUT: Women’s Ordination Conference 1995 rientierung

(1996) 54-—-57; Scheffczyk, Das der laubenskon regatıon ZUI Ordinationsfrage
und eine theologische eplik FkTh (1996) 127-133; Stolle, Lu eI, das „{ und die Frauen:

9
Lutherische Theologie und Kirche D—

Jensen, Frauenordination un!| ökumenischer Dialog: ThO 173 (1993) ET
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dem geschriebenen Wort Gottes ge­
gründet und in der Überlieferung der 
Kirche von Anfang an beständig be­
wahrt und angewandt, vom ordentli­
chen und universalen Lehramt unfehl­
bar vorgetragen [infallibiliter propo­
sitaJ worden ist.. . "6 

Diese strikte Einforderung, der "Unter­
weisung des ordentlichen und univer­
salen Lehramtes" durch "Zustimmung 
mit theologalem Glauben" 7 zu entspre­
chen, muß auf dem Hintergrund enga­
gierter und offener Auseinanderset­
zungen 8 mit dem Thema "Frauenprie­
stertum" gesehen werden, wie sie auf 
theologisch-wissenschaftlicher und 
zumeist medial aufbereiteter Ebene in 
den letzten zwei Jahrzehnten geführt 
worden sind, obwohl oder gerade weil 
die Kongregation für die Glaubens­
lehre am 15. Oktober 1976 mit einer 
"Erklärung zur Frage der Zulassung 
der Frauen zum Priesteramt" eine 
unmißverständliche und verbindliche 
Position den Geschwisterkirchen vor­
gelegt hatte. In Kenntnis des kirchen-

Ebenda,8. 
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politischen Umfelds läßt sich die 
Veranlassung zu diesem Dokument 
fixieren: "Der entsprechende Auslöser 
für die 1976, im ,Jahr der Frau', einset­
zende Debatte waren die ,wilden' 
Ordinationen von Philadelphia in den 
USA: Drei Bischöfe im Ruhestand hat­
ten dort bereits 1974 elf Diakoninnen 
der Episcopal Church zu Priesterinnen 
ordiniert. 1976 wurde diese unerlaubt 
erfolgte Weihe von der Generalsynode 
als gültig anerkannt. Zum ersten Mal 
hatte hier eine Kirche mit altkirchlich­
katholischem Amtsverständnis offizi­
ell den Schritt zur Frauenordination 
gewagt ... Weibliches Geschlecht sei 
nicht als Weihehindernis anzusehen, 
da auch Frauen Christus repräsentie­
ren könnten."9 Insofern diese Vorgän­
ge für die weitere Entwicklung der 
ökumenischen Beziehungen von größ­
ter Relevanz waren, konnte die Reak­
tion seitens der katholischen Kirche 
nicht ausbleiben. Im Apostolischen 
Schreiben "Ordinatio Sacerdotalis" 
(1994) wird übrigens auf jene Aktivität 

V gl. den in der "Instruktion über die kirchliche Berufung des Th~ologen" (Kongregation für die 
Glaubenslehre, 24. Mai 1990) abgehandelten Verpflichtungscharakter der theologischen Glaubens­
zustimmung; die Zitation erfolgt nach der vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
besorgten Ausgabe (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 98, BO!]!l1990, 14). 
Vgl. die von w: Beinert angefüfirte Literatur: ders., Dogmatische Uberlegungen zum Thema 
Priestertum der Frau: ThQ 173 (1993) 186, Anm. 2; in Ergänzung dazu: W. Beinert, Priestertum der 
Frau. Der Vorhang zu, die Frage offen?: StZ 212 (1994) 723-738; S. Bucher-Gillmayr u.a., Frauen 
tragen Verantwortung: ThPQ 143 (1995) 170-185; U. E. Eisen, Amtsträgerinnen im frühen Christen­
tum. Epigraphische und literarische Studien. Göttingen 1995; J. Field-Bibb, Praxis kontra Ikone. 
Frauen auf dem Weg zum Priestertum in der römis,,~-katholischen Kirche: Concilium 32 (1996) 
58-65; E. GeIdbach, Frauenordination: Dienst an der Okumene?: KI 43 (1992) 103-109; eh. Globig, 
Frauenordination im Kontext lutherischer Ekklesiologie. Ein Beitrag zum ökumenischen 
Gespräch. Göttingen 1994; M. Hauke, "Ordinatio sacerdotalis": das päpstliche Schreiben zum 
Frauenpriestertu~ im Spiegel der Dikussion: FkTh 11 (1995) 270-298; A. Jensen, Christusrepräsen­
tation, kirchliche Amter und Vorsitz bei der Eucharistie. Zur hermeneutischen reiecture einer früh­
christlichen Tradition: FZPhTh 40 (1993) 282-297; A. Jensen, Ist Frauenordinaton ein ökumenisches 
Problem?: Internationale kirchliche Zeitschrift 84 (1994) 210-228; H.R. Laurien, Abgeschrieben? 
Plädoyer für eine faire Diskussion über das Priesterum der Frau. Freiburg-Basel-Wien 1995; I. 
Raming, Ungenutzte Chancen für Frauen im Kirchenrecht: Orientierung 58 (1994) 68-70; I. Raming, 
Endgültiges Nein zum Priestertum der Frau? Zum Apostolischen Schreiben Papst Johannes Pauls 
11: "Ordinatio Sacerdotalis'':.9rientierung 58 (1994) 190-193; I Raming, Für die Rechte der Frauen in 
der Kirche. Eindrücke und Uberlegungen zur Women's Ordination Conference 1995: Orientierung 
60 (1996) 54-57; L. Scheffczyk, Das responsum der Glaubenskongregation zur Ordinationsfrage 
und eine theologische Replik: FkTh 12 (1996) 127-133; V. Stolle, Luther, das "Amt" und die Frauen: 
Lutherische Theologie und Kirche 19 (1995) 2-22. 
A. Jensen, Frauenordination und ökumenischer Dialog: ThQ 173 (1993) 237. 
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ezug SCHOMUNECN, muıt der Paul VI mentlichen Textbefundes nicht ab-
durch einen T1e VO November schließend beantworten... Die
1975 gerichtet den Erzbischof Von Glaubenskongregation hat sich das
Canterbury die Gewichtigkeit des Papier der päpstlichen ibelkommis-
ökumenischen TODlems verdeutlichen S10N für ihre Ausführungen der Er-
und auf die unhintergehbare Posiıtion ärung nicht eigen gemacht.“ 11

der Kirche autftmerksam machen oll- Wie bereits angedeutet, veröffentlichte
te, denn die katholische Kirche halte die Glaubenskongregation Entspre-
daran fest, „dafs Aaus prinzipiellen chung den VO  } Paul VI gemachten
Gründen nicht zulässig ist, Frauen ZUT Äußerungen ihre rklärung „ZUT rage
Priesterweihe zuzulassen. Zu diesen der Zulassung der Frauen ZU rie-
Gründen gehören: das in der eiligen steramt“ Inter Insigniores / 15. kto-
Schrift ezeugte Vorbild Christi, der ber mıt der lapidaren eststel-
LLUTLI Männer Aposteln wählte, die lung: „Die Kirche hält sich aus Ireue

ZU Vorbild ihres Herrn nicht dazukonstante DPraxis der Kirche, die in der
ausschließlichen Wahl VOIN Männern berechtigt, die Frauen ZUT Priester-
Christus nachahmte, un! ihr ebendi- weihe zuzulassen. Gleichzeitig ist die
FCS Lehramt, das beharrlich daran fest- Kongregation der einung, da{fs
hält, da{fs der Ausschluß@ VO:  a Frauen der gegenwärtigen Situation nützlich
VO Priesteramt Übereinstimmung ıst, diese Haltung der Kirche äher
steht mıiıt Gottes Plan für seıne KIr- erklären, da S1e VO einigen vielleicht
che“..! Das jler vorgelegte Begrün- muiıt Bedauern ZUr. Kenntnis
dungsschema bestimmte dann werden wird.“”!? Dafs die auDens-
weıterer olge auch den Argumen- kongregation jedenfalls muıt dieser Ver-
tatıonsgang der lehramtlichen Stel- mutung recht behalten sollte, estätigt

der cht unbedeutende Konzils-lungnahmen. Allerdings möge cht
unerwähnt bleiben, da{(s die mıiıt der theologe ahner
Untersuchung des Schriftarguments
befa{fste päpstliche Bibelkommission „Aber dıe rage ıst eben doch noch offen,
durchaus nicht mıiıt einer unantastba- Wrn diese TIreue bezüglıch dieses
T1eN Antwort aufwartete: „Die päapst- Toblems esteht. // 13

liche ibelkommission kam auf ihrer
Schlußsitzung dem einstimmıgen Man wurde Rahner gewl keiner
Urteil, die rage ach der Möglichkeit Weilise gerecht, wollte 1INan der
einer Zulassung Von Frauen ZUr leichtfertigen Ioyalıtät gegenüber
Ordination E1 aufgrund des neutesta- lehramtlichen AÄußerungen bezichti-

I0 Ordinatio Sacerdotalis, (Anm. zıtiert den englischen Ortlau! aus 11976] 599)
Hunermann, Lehramtliche Dokumente der Frauenordination. Analyse un:! Gewichtung: ThQ 173

(1993) 206; vgl ferner das ıta: 115 dem 1976 veröffentlichten Biblical Commission Report „Can
Women Be Priests?“” bei Beinert, Dogmatische Überlegungen ZU Thema Priesterum der Frau:

173 (1993) 192: „Es cheint nicht, daß das 2AuUuS S1IC selbst allein uns gestattet, klarer
Weise und eın für alle Male das Problem einer möglichen Zulassung VO: Frauen Z.U)|

Presbyterat entscheiden“” [Hervorhebung Von mir| In ıner Anmerkung (ebenda, 2U)
diesem 1Ca| verwelist Beinert auf die einstimmige Annahme (17 des Satzes Text des Berichtes

12
abgedruckt in: Groß (Hg.), Frauenordination, München 1996, 25—31

13
nter Insigniores, Einleitung 13 (zur Zitation vgl

Rahner, Priestertum der Frau?: SzTh (1980) 223; Erstveröffentlichung: 195 (1977)
291—-301
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Bezug genommen, mit der Paul VI. 
durch einen Brief vom 30. November 
1975 - gerichtet an den Erzbischof von 
Canterbury - die Gewichtigkeit des 
ökumenischen Problems verdeutlichen 
und auf die unhintergehbare Position 
der Kirche aufmerksam machen woll­
te, denn die katholische Kirche halte 
daran fest, "daß es aus prinzipiellen 
Gründen nicht zulässig ist, Frauen zur 
Priesterweihe zuzulassen. Zu diesen 
Gründen gehören: das in der Heiligen 
Schrift bezeugte Vorbild Christi, der 
nur Männer zu Aposteln wählte, die 
konstante Praxis der Kirche, die in der 
ausschließlichen Wahl von Männern 
Christus nachahmte, und ihr lebendi­
ges Lehramt, das beharrlich daran fest­
hält, daß der Ausschluß von Frauen 
vom Priesteramt in Übereinstimmung 
steht mit Gottes Plan für seine Kir­
che".10 Das hier vorgelegte Begrün­
dungsschema bestimmte dann in 
weiterer Folge auch den Argumen­
tationsgang der lehramtlichen Stel­
lungnahmen. Allerdings möge nicht 
unerwähnt bleiben, daß die mit der 
Untersuchung des Schriftarguments 
befaßte päpstliche Bibelkommission 
durchaus nicht mit einer unantastba­
ren Antwort aufwartete: "Die päpst­
liche Bibelkommission kam auf ihrer 
Schluß sitzung zu dem einstimmigen 
Urteil, die Frage nach der Möglichkeit 
einer Zulassung von Frauen zur 
Ordination sei aufgrund des neutesta-
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mentlichen Textbefundes nicht ab­
schließend zu beantworten... Die 
Glaubenskongregation hat sich das 
Papier der päpstlichen Bibelkommis­
sion für ihre Ausführungen in der Er­
klärung nicht zu eigen gemacht." 11 

Wie bereits angedeutet, veröffentlichte 
die Glaubenskongregation in Entspre­
chung zu den von Paul VI. gemachten 
Äußerungen ihre Erklärung "zur Frage 
der Zulassung der Frauen zum Prie­
steramt" (Inter Insigniores / 15. Okto­
ber 1976) mit der lapidaren Feststel­
lung: "Die Kirche hält sich aus Treue 
zum Vorbild ihres Herrn nicht dazu 
berechtigt, die Frauen zur Priester­
weihe zuzulassen. Gleichzeitig ist die 
Kongregation der Meinung, daß es in 
der gegenwärtigen Situation nützlich 
ist, diese Haltung der Kirche näher zu 
erklären, da sie von einigen vielleicht 
mit Bedauern zur Kenntnis genommen 
werden wird."12 Daß die Glaubens­
kongregation jedenfalls mit dieser Ver­
mutung recht behalten sollte, bestätigt 
u. a. der nicht unbedeutende Konzils­
theologe K. Rahner. 

"Aber die Frage ist eben doch noch offen, 
worin diese Treue bezüglich dieses 
Problems besteht. "13 

Man würde K. Rahner gewiß in keiner 
Weise gerecht, wollte man ihn der 
leichtfertigen Illoyalität gegenüber 
lehramtlichen Äußerungen bezichti-

JO Ordinatio Sacerdotalis, 4 (Anm. 1 zitiert den englischen Wortlaut aus AAS 68 [1976)599). 
11 P. Hünermann, Lehramtliche Dokumente der Frauenordination. Analyse und Gewichtung: ThQ 173 

(1993) 206; vgl. ferner das Zitat aus dem 1976 ve~~ffentlichten Biblical Commission Report "Can 
Women Be Priests?" bei W Beinert, Dogmatische Uberlegungen zum Thema Priesterum der Frau: 
ThQ 173 (1993) 192: "Es scheint nicht, daß das NT aus sich selbst allein uns gestattet, in klarer 
Weise und ein für alle Male das Problem einer möglichen Zulassung von Frauen zum 
Presbyterat zu entscheiden" [Hervorhebung von mir]. In einer Anmerkung (ebenda, Anm. 20) zu 
diesem Zitat verweist W Beinert auf die einstimmige Annahme (17: 0) des Satzes. Text des Berichtes 
abgedruckt in: W Groß (Hg.), Frauenordination, München 1996, 25-31. 

12 Inter Insigniores, Einleitung 13 (zur Zitation vgl. Anm. 2). 
13 K. Rahner, Priestertum der Frau?: SzTh XIV (1980) 223; Erstveröffentlichung: StZ 195 (1977) 

291-301. 
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SCI, vielmehr ist 1mM iınne der ” In' „Ordinatio Sacerdotalis” (1994) sollte
struktion ber die kirchliche Berufung 1U ach etwa zwel Jahrzehnten DIis-
des Theologen” ** VO  s jener Art kussion eın endgültiger Schlußpunkt
„Schwierigkeiten“ die Rede, deren gesetzt werden. Als Leitfigur der
Reflexion der loyale Theologe STEeis Argumentationsführung dient die Be-
verpflichtet ist, „den Lehrautoritä- hauptung, „daf die Kirche keinerlei
ten die TODIeme vorzutragen, die eiıne Vollmacht hat, Frauen die Priester-
Lehre sich selber, in den Begründun- weihe spenden”.” 1em1 werden
gCNn, die dafür vorgebracht werden, en Veränderungswünschen und

en historisch-kritischen Beurteilun-der auch der Art, wI1e S1e vorgele
wird, enthält“. Der Anspruch der Cn hinsichtlich der Geltungsansprü-
Normatıvıtat und das Beharren auf che der faktischen Traditionsgeschich-
einer nicht mehr kritisierbaren Geltung ohne Ögern sowohl Sinnhaftigkeit
der lehramtlichen Äußerungen, wWwI1e wWwI1e auch Legitimität abgesprochen,
1eS$ dem Selbstverständnis des oku- denn mıt jedem Eingriff die beste-
mentes unmiß@verständlich entneh- hende kirchliche Praxis stünde letzt-

ich die en der Glaubenssub-Iinen ist, vermogen Rahner nicht VO  a

jenen Schwierigkeiten freizusetzen, Stanz auf dem pie. Zuge dieser
welche UuSs der Argumentationslogik Begründungsfigur erstarkte begreif-
des JTextes resultieren. Bei er Aner- licherweise der Einspruch und auch
ennung der Gewichtigkeit un! Au- die theologische Verweigerung. Allzu
thentizität der „Instruktion” sieht der vertirau: sind nämlich die Beispiele
Konzilstheologe sich der Beurtel- kirchlichen Selbstvertrauens, welchem
Jung verpflichtet, da{fßs sich eıne die Garantien für die eigene Vollmacht
authentische, aber grundsätzlich revıl- STEeTis Herzen agen So hatte 1an
dierbare un reformable Erklärung des eım ONnZ1 VO:  } Irient eiıne Schwie-
Lehramts”“ handle, welcher Erklärung rigkeit, die edukuon des Kommu-
„der Theologe mıiıt Respekt, aber auch nionempfangs auf die eiıIne Gestalt des
mıt dem Recht un der Pflicht eiıner Brotes muıiıt der bleibenden (perpetuo
kritischen ürdigung gegenübertre- Vollmacht (potestatem der Kirche
ten MU: Mindestens einıgen der vlie- egründen, die darıiın bestehe, „bei der
len Theologen scheint bei einer solchen Verwaltung der kramente unbe-
kritischen Prüfung die Argumentation schadet ihrer Substanz (salva illorum
der Erklärung unzulänglich sSe1IN. substantia) das festzulegen der
Somit kann 11a1l L1LIUTr uch ach verändern, W as nach ihrem Urteil dem
dieser rklärung darf un! mufß die Nutzen derer, die S1e empfangen, be-
Diskussion ber das anstehende Pro- ziehungsweise der Verehrung der
blem weitergehen”“.'® Und diese D1S- Sakramente celbst entsprechend der
kussion ist tatsächlich ach „Inter Verschiedenartigkeit VO:  } Umständen,
Insigniores” weitergegangen. Zeiten un:| egenden zuträglicher
Mıt dem Apostolischen Schreiben ist“ .18 LIie Erklärung NIier Insigni0res

15 Ebenda, (C. 30)
17

Rahner, rTIestertum der Frau?, 220

olge zıtiert als DH).
1728 (Übersetzung nach der Von Hünermann besorgten Ausgabe, Freiburg 19917*, der
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gen, vielmehr ist - im Sinne der "In­
struktion über die kirchliche Berufung 
des Theologen" 14 - von jener Art 
"Schwierigkeiten" die Rede, zu deren 
Reflexion der loyale Theologe stets 
verpflichtet ist, um "den Lehrautoritä­
ten die Probleme vorzutragen, die eine 
Lehre in sich selber, in den Begründun­
gen, die dafür vorgebracht werden, 
oder auch in der Art, wie sie vorgelegt 
wird, enthält"Y Der Anspruch der 
Normativität und das Beharren auf 
einer nicht mehr kritisierbaren Geltung 
der lehrarntlichen Äußerungen, wie 
dies dem Selbstverständnis des Doku­
mentes unmißverständlich zu entneh­
men ist, vermögen K. Rahner nicht von 
jenen Schwierigkeiten freizusetzen, 
welche aus der Argumentationslogik 
des Textes resultieren. Bei aller Aner­
kennung der Gewichtigkeit und Au­
thentizität der "Instruktion" sieht der 
Konzilstheologe sich zu der Beurtei­
lung verpflichtet, daß es sich um "eine 
authentische, aber grundsätzlich revi­
dierbare und reformable Erklärung des 
Lehramts" handle, welcher Erklärung 
"der Theologe mit Respekt, aber auch 
mit dem Recht und der Pflicht einer 
kritischen Würdigung gegenübertre­
ten muß. Mindestens einigen oder vie­
len Theologen scheint bei einer solchen 
kritischen Prüfung die Argumentation 
der Erklärung unzulänglich zu sein. 
Somit kann man nur sagen: Auch nach 
dieser Erklärung darf und muß die 
Diskussion über das anstehende Pro­
blem weitergehen". 16 Und diese Dis­
kussion ist tatsächlich nach "Inter 
Insigniores" weitergegangen. 
Mit dem Apostolischen Schreiben 

14 VgI.Anm.7. 
15 Ebenda, 17 (c. 30). 
16 K Rahner, Priestertum der Frau?, 220. 
17 Vgl. Anm . .}. 
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"Ordinatio Sacerdotalis" (1994) sollte 
nun nach etwa zwei Jahrzehnten Dis­
kussion ein endgültiger Schlußpunkt 
gesetzt werden. Als Leitfigur der 
Argumentationsführung dient die Be­
hauptung, "daß die Kirche keinerlei 
Vollmacht hat, Frauen die Priester­
weihe zu spenden" .17 Hiemit werden 
allen Veränderungswünschen und 
allen historisch-kritischen Beurteilun­
gen hinsichtlich der Geltungsansprü­
che der faktischen Traditionsgeschich­
te ohne Zögern sowohl Sinnhaftigkeit 
wie auch Legitimität abgesprochen, 
denn mit jedem Eingriff in die beste­
hende kirchliche Praxis stünde letzt­
lich die Identität der Glaubenssub­
stanz auf dem Spiel. Im Zuge dieser 
Begründungsfigur erstarkte begreif­
licherweise der Einspruch und auch 
die theologische Verweigerung. Allzu 
vertraut sind nämlich die Beispiele 
kirchlichen Selbstvertrauens, welchem 
die Garantien für die eigene Vollmacht 
stets am Herzen lagen. So hatte man 
beim Konzil von Trient keine Schwie­
rigkeit, die Reduktion des Kommu­
nionempfangs auf die eine Gestalt des 
Brotes mit der bleibenden (perpetuo) 
Vollmacht (potestatem) der Kirche zu 
begründen, die darin bestehe, "bei der 
Verwaltung der Sakramente - unbe­
schadet ihrer Substanz (salva illorum 
substantia) - das festzulegen oder zu 
verändern, was nach ihrem Urteil dem 
Nutzen derer, die sie empfangen, be­
ziehungsweise der Verehrung der 
Sakramente selbst entsprechend der 
Verschiedenartigkeit von Umständen, 
Zeiten und Gegenden zuträglicher 
ist".18 Die Erklärung Inter Insigniores 

18 OS 1728 (Ubersetzung nach der von P. Hünermann besorgten Ausgabe, Freiburg u.a. 199F, in der 
Folge zitiert als OH). 
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blockt freilich jede rwartung eine kompetent weiß, der gefIorderten Jau-
mögliche Entscheidungskompetenz bensidentität gerecht werden. Nicht
der Kirche bezüglich eiıner Verände- selten wurden aber gerade Zeichen
Iung der bisherigen Praxıs sofort ab dieser Glaubensgewißheit Entschei-
mıiıt Berufung auf eiıne Klarstellung ungen getroffen, deren Wahrheitsgel-
durch aps 1US AIL., welcher in der ZWaTlT mıt eru:  g auf eıne VO  -

Apostolischen Konstitution „Sacra- en sSozialen Systemen un kulturel-
Ordinis”“ (30 Nov. len Kontexten unabhängige andlung

ZU Thema „Materıie und Form des der Verkündigung Jesu behauptet
Weihesakramentes“ betont, dafs JJ der wurde, deren Weg durch die christli-
Kirche keine Vollmacht ber che Glaubensgeschichte freilich 1L1lal-
das ‚Wesen der kramente kante Spuren eines nachweisbar kon-
zusteht, das heißt, ber das, W as extuell bezogenen Handelns der
ach dem eugnis der Quellen der Kirche erkennen Läfst. „Man erinnere
göttlichen Offenbarung Christus, der sich den andel des Bußsakramen-
Herr, selbst ıIn sakramentalen Zeichen tes VO  5 der einmalıgen Rekonziliation

bewahren hieß 44 19 iın der en Kirche bis ZUT womöglich
Wıe dogmengeschichtliche Analysen täglichen Andachtsbeichte des
bestätigen, War die Kirche bei der Jahrhunderts; 111a denke die Muta-
Bestimmung des We C C » der akKrTa- tıon der Krankensalbung ZUu Sterbe-
mMente STEeis einem hermeneutischen LZaır- sakrament, die Lösung der Firmung
kel verpflichtet SCWESECN: „ESs ıst letzt- aus der Taufe.“2 Man cht
ich die Kirche,“ heißt ıIn NnNLier die Problemgeschichte bei der ärung
Insigni0res „die durch die Stimme des Zinsverbotes, bei der Religions-

und Gewissensfreiheit w1e bei derihres Lehramtes iın diesen verschiede-
nen Bereichen die richtige Unterschei- „Judenfrage”.
dung zwischen den wandelbaren un: Gestützt auf das Schriftwort“ wurde bei
den unwandelbaren Elementen g_ 5Synoden und Konzilien über viele Jahrhunderte
währleistet“‘ .2° Die Kirche weifßl sich hinweg das Zinsverbot als gottgewollte Orde-
einerseılts der Anerkennung des Wesens rung ausgesprochen: Kanon des Konzils VOon

Nizäa ordert die Exkommunikation un! dieverpflichtet, S1e entscheidet anderer- Ausstofßung des zuwiderhandelnden Klerikers,”se1ts ber die Verwendun jener Yıte- ine 829 abgehaltene Nationalsynode VO!]  5 Parıs
rıen, die ihr das Wesen ermittelt. bezieht alle, uch die Laien, dieses Verbot e1n.

Das 7zweiıte (1139) Laterankonzil ahndet wieder-
ausdrücklich die „VOIN göttlichen unDie richtige Unterscheidung menschlichen Gesetzen durch dıe Schrift 1m

Alten und Neuen Testament verwortfene... Raff-
dider Reflexion der Wirkungsge- gier der e ] - ©  e e (foeneratorum)

schichte artikuliert sich ohne 7 weifel mıit Exkommunikation, Lateran 111 (1179) schlägt
die gleiche erbe, das Konzil VO:  5 Viennedie gHaAaNZC Iragweite des Anspruches (1311) formuliert nicht weniıger bestimmt „Wer
jenen rrtum verfällt, sich erdreistet,der Kirche, da{fs S1e sich prinzipiell

3857
nier Insiıgniores, 21 (C. 4

Bbeinert, Dogmatische Überlegungen ZU Thema Priestertum der Frau, 202.
Ez 1 'g „Er eiht nicht Zins un treibt keinen Wucher“; 6,34: „Auch die Süunder leihen
Sündern.

716
COD (Bologna 1973°) deiciatur ero et alienus exsistat regula.
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blockt freilich jede Erwartung an eine 
mögliche Entscheidungskompetenz 
der Kirche bezüglich einer Verände­
rung der bisherigen Praxis sofort ab 
mit Berufung auf eine Klarstellung 
durch Papst Pius XII., welcher in der 
Apostolischen Konstitution "Sacra­
mentum Ordinis" (30. Nov. 1947) 
zum Thema "Materie und Form des 
Weihesakramentes" betont, daß "d e r 
Kirche keine Vollmacht über 
das ,Wesen der Sakramente' 
zu s t e h t, das heißt, über das, was 
nach dem Zeugnis der Quellen der 
göttlichen Offenbarung Christus, der 
Herr, selbst in sakramentalen Zeichen 
zu bewahren hieß ... ".19 

Wie dogmengeschichtliche Analysen 
bestätigen, war die Kirche bei der 
Bestimmung des Wes e n s der Sakra­
mente stets einem hermeneutischen Zir­
kel verpflichtet gewesen: "Es ist letzt­
lich die Kirche," - heißt es in Inter 
Insigniores - "die durch die Stimme 
ihres Lehramtes in diesen verschiede­
nen Bereichen die richtige Unterschei­
dung zwischen den wandelbaren und 
den unwandelbaren Elementen ge­
währleistet".2o Die Kirche weiß sich 
einerseits der Anerkennung des Wesens 
verpflichtet, sie entscheidet anderer­
seits über die Verwendung jener Krite­
rien, die ihr das Wesen ermittelt. 

Die richtige Unterscheidung? 

In der Reflexion der Wirkungsge­
schichte artikuliert sich ohne Zweifel 
die ganze Tragweite des Anspruches 
der Kirche, daß sie sich prinzipiell 

19 DH3857. 
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kompetent weiß, der geforderten Glau­
bensidentität gerecht zu werden. Nicht 
selten wurden aber gerade im Zeichen 
dieser Glaubensgewißheit Entschei­
dungen getroffen, deren Wahrheitsgel­
tung zwar mit Berufung auf eine von 
allen sozialen Systemen und kulturel­
len Kontexten unabhängige Handlung 
oder Verkündigung Jesu behauptet 
wurde, deren Weg durch die christli­
che Glaubensgeschichte freilich mar­
kante Spuren eines nachweisbar kon­
textuell bezogenen Handelns der 
Kirche erkennen läßt. "Man erinnere 
sich an den Wandel des Bußsakramen­
tes von der einmaligen Rekonziliation 
in der Alten Kirche bis zur womöglich 
täglichen Andachtsbeichte des 19./20. 
Jahrhunderts; man denke an die Muta­
tion der Krankensalbung zum Sterbe­
sakrament, an die Lösung der Firmung 
aus der Taufe."21 Man vergesse nicht 
die Problemgeschichte bei der Klärung 
des Zinsverbotes, bei der Religions­
und Gewissensfreiheit wie bei der 
"Judenfrage". 

Gestützt auf das Schriftwort 2: wurde bei 
Synoden und Konzilien über viele Jahrhunderte 
hinweg das Zinsverbot als gottgewollte Forde­
rung ausgesprochen: Kanon 17 des Konzils von 
Nizäa fordert die Exkommunikation und die 
Ausstoßung des zuwiderhandelnden Klerikers/3 

eine 829 abgehaltene Nationalsynode von Paris 
bezieht alle, auch die Laien, in dieses Verbot ein. 
Das zweite (1139) Laterankonzil ahndet wieder­
um ausdrücklich die "von göttlichen und 
menschlichen Gesetzen durch die Schrift im 
Alten und Neuen Testament verworfene ... Raff­
gier der Gel d ver lei her (foeneratorum)" 24 

mit Exkommunikation, Lateran III (1179) schlägt 
in die gleiche Kerbe, das Konzil von Vienne 
(1311) formuliert nicht weniger bestimmt: "Wer 
in jenen Irrtum verfällt, daß er sich erdreistet, 

20 Inter Insigniores, 21 (c. 4):. 
21 W. Beinert, Dogmatische Uberlegungen zum Thema Priestertum der Frau, 202. 
22 E~ 18, 8: "~,r leiht nicht gegen Zins und treibt keinen Wucher"; Lk 6,34: "Auch die Sünder leihen 

Sundem ... 
2J COD (Bologna 19733) 14: " ... deiciatur a Clero et alienus exsistat a regula ... ". 
" DH716. 
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hartnäckig Z.u behaupten, Zins (usuras neh- unı durch die ernu! selbst erkann) wird‘ %8
mmen sSe1 keine Sünde, der ist, Unser Beschluß,
als areiuker bestrafen.“ ® Das fünfte kın wahrhaft es Kapite!l der Kirchenge-

begegnet zweifellos der durchLaterankonzil (1517) diese Tadıtllıon fort, lange, Jange eıt hindurch theologisch und auchreflektiert ber bereits die veränderten gesell-
schaftlichen und ökonomischen Strukturen, kirchenpolitisch gesteuerten Interpretation des

sodafs allmählich „im kirchlichen echt weiıtere Beziehungsverhältnisses zwischen Juden und
verankert wurden. Im Christen Die VO] vierten Laterankonzil (1215)Umgehungsformen. erstellten Konstitutionen bekunden hinsichtlichCIC VOILI 1983 wird Inan vergeblich nach ıner

Erörterung des „Zinsverbotes” suchen. der „Judenfrag|  ‚44 eiıne geradezu peinliche Ahn-
lichkeit mıiıt den 1935 auf dem Nürnberger

ESs steht außer Zweifel, dafß diese Thematik des Parteitag der NSDAP beschlossenen Kassen-
„Zinsverbotes”, wIıe S1Ee über viele Jahrhunderte gesetzen. Um alle Versuche ıner Annäherung
hinweg Selbstverständnis der Kirche einge- der Verbindung zwischen Juden und Christen
schrieben W. 19108  - wirkungsgeschicht- vereiteln, wird ußer dem FEheverbot den
liches Fnde gekommen ist. Wesentlich brisanter en auch noch die rassische Kennzeichnungs-
für die rage nach Jreue un:! Identifizierbarkeit pflicht verordnet, indem beschließt, „dafs
mıit dem Handeln Jesu ist hingegen derzeit jene en und Sarazenen] beiderlei Geschlechts
Spannung, die sich der traditionsgeschicht- jedem christlichen Lanı immer durch die Art
lichen Kontextualität der kirchlichen Beurteilung ihrer Kleidung VO!]  5 anderen Leuten nach außen
Von objektiver Wahrheitsvergewisserung und csichtbar unterscheiden sSein müssen  “ 29 Als
freier ‚ustimmung des Subjekts erg1 Eine Rechtfertigung diese als als Ireue
exemplarische Gegenüberstellung 1nes ext- gegenüber dem Herrn gedeutete Attacke steht
abschnittes ıUS der Enzyklika „Mirarı VOoSs'  D die beinahe zweitausendjährige Wirkungsge-
Gregors XVI (15.8.1832) un!: der beim schichte 1Nes VS: der Gottesmord theokto-
Vaticanum verabschiedeten „Erklärung über nia) durch die Juden! „Weıl Christus getötet

habt,“ formuliert der mıit seinen Homilien e1iın-die Religionsfreiheit“ beleuchtet die gesell-
schaftsspezifische otlvaton der kirchlichen flußstarke Johannes Chrysostomus 5 —4
Interpretationskriterien. im Denkhorizont Gre- „weil Hanı den Herrn gelegt habt, weil
BOIS XVI Stan! die TIreue gegenüber dem, was ihr das Ostbare Blut VersOSSCH habt, gibt 1r
esus wollte, sicherlich nicht auf dem Spiel, uch keine Besserung, keine Vergebung, keine
WEe) in der Verurteilung zeitgenössischer Entschuldigung“.” Dafß hier mıiıt aller Selbst-
römungen jene „widersinnige un: irrıge verständlichkeit den Kategorien ıner unıver-
Auffassung beziehungsweise vielmehr salen Kollektivschuld gedacht wurde, läßt ich
(deliramentum)” anprangerte, „einem jeden vielfach belegen, beispielsweise auch durch
mMUSSe die Freiheit des Gewlssens (libertatem Augustinus, We') über die Verurteilun; der
consclentiae) zugesprochen un:! sichergestellt en beim Jüngsten Gericht spekuliert und
werden“.  u27 Ganz anders ıng da Jjener meiınt: „Doch w1ıe WIr Zu den en sCchH ‚Ihr
genannten Erklärung des Zweiten Vatikanischen habt Christus getötet‘, obwohl das ihre Vor-
Konzils, welches erklärt, „das Recht auf religiöse fahren getan haben, werden die en der
Freiheit (1us ad libertatem religi0sam) SEe] Endzeit trauern, dafs s1e gewissermaßen getan
Wahrheit auf die Wuürde der menschlichen haben, Was ihre Vorfahren :aten, Von denen S1e
Person selbst gegründet, wIı1e S1e durch das abstammen.  431 Wenn S  mm die Vorgeschichte
geoffenbarte Wort Gottes (verbo Dei revelato) „Nostra aetate“ studiert, kann [1UT staunen,

906
YOST, Kanonisches Zinsverbot: EKL (1 989) 035

27 2730.
Dignitatis humanae (zıtlert nach der Ausgabe: Das Zweiıite Vatikanische ONZ]1. Konstitutionen,
Dekrete un:! Erklärungen. Lateinisch un! deutsch. Kommentare. eil IL Freiburg-Basel-Wien 1967/
[LThK])
COD 266 (C. 68) „qualitate habitus publice aD allıs P ulis istinguantur...”.

48, 90/; ziNert nach: Schreckenbe Die christl; €1 Adversus-Judaeos- Texte und literari-
sches und historisches (1.-11 Frankfurt 1982, 323; vgl ferner 5 / 110 „Die eın
einzıges Land bewohnten, Sind über die ZaNZE Erde ZerStreu: wiırst keinen anderen Grund
dafür finden als den, da{fs sS1e Christus ekreuzigt haben. Es gibt keine Befreiung VO:  - dem Übel;
vertrieben,... gehaßt VO  3 allen Mens verabscheuungswürdig, en Preis gegeben... echt

31
0!“ ebenda, 323)
Augustinus, Gottesstaa 20,30; zıitiert nach: exte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen
geordnet. München 1964, 559

Raberger / "Ordinationsfähigkeit" der Frau? 

hartnäckig zu behaupten, Zins (usuras) zu neh­
men sei keine Sünde, der ist, so Unser Beschluß, 
als Häretiker zu bestrafen.,,25 Das fünfte 
Laterankonzil (1517) setzt diese Tradition fort, 
reflektiert aber bereits die veränderten geseU­
schaftlichen und ökonomischen Strukturen, 
sodaß aUmählich "im kirchlichen Recht weitere 
Umgehungsformen ... "26 verankert wurden. Im 
CIC von 1983 wird man vergeblich nach einer 
Erörterung des "Zinsverbotes" suchen. 

Es steht außer Zweifel, daß diese Thematik des 
"Zinsverbotes", wie sie über viele Jahrhunderte 
hinweg im Selbstverständnis der Kirche einge­
schrieben war, nun an ihr wirkungsgeschicht­
liches Ende gekommen ist. Wesentlich brisanter 
für die Frage nach Treue und Identifizierbarkeit 
mit dem Handeln Jesu ist hingegen derzeit jene 
Spannung, die sich aus der traditionsgeschicht­
lichen Kontextualität der kirchlichen Beurteilung 
von objektiver Wahrheitsvergewisserung und 
freier Zustimmung des Subjekts ergibt. Eine 
exemplarische GegenübersteUung eines Text­
abschnittes aus der Enzyklika "Mirari vos" 
Gregors XVI. (15.8.1832) und aus der beim 
Vaticanum II verabschiedeten "Erklärung über 
die Religionsfreiheit" beleuchtet die geseU­
schaftsspezifische Motivation der kirchlichen 
Interpretationskriterien. Im Denkhorizont Gre­
gors XVI. stand die Treue gegenüber dem, was 
Jesus woUte, sicherlich nicht auf dem Spiel, 
wenn er in der Verurteilung zeitgenössischer 
Strömungen jene "widersinnige und irrige 
Auffassung beziehungsweise vielmehr Wahn 
(deliramentum)" anprangerte, "einern jeden 
müsse die Freiheit des Gewissens (libertatem 
conscientiae) zugesprochen und sichergestellt 
werden".27 Ganz anders klingt es da in jener 
genannten Erklärung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, welches erklärt, "das Recht auf religiöse 
Freiheit (ius ad libertatem religiosam) sei in 
Wahrheit auf die Würde der menschlichen 
Person selbst gegründet, so wie sie durch das 
geoffenbarte Wort Gottes (verbo Dei revelato) 

DH906. 
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und durch die Vernunft selbst erkannt wird".2B 

Ein wahrhaft dunkles Kapitel der Kirchenge­
schichte begegnet uns zweifeUos in der durch 
lange, lange Zeit hindurch theologisch und auch 
kirchenpolitisch gesteuerten Interpretation des 
Beziehungsverhältnisses zwischen Juden und 
Christen. Die vorn vierten Laterankonzil (1215) 
ersteUten Konstitutionen bekunden hinsichtlich 
der "Judenfrage" eine geradezu peinliche Ähn­
lichkeit mit den 1935 auf dem Nürnberger 
Parteitag der NSDAP beschlossenen Rassen­
gesetzen. Um aUe Versuche einer Annäherung 
oder Verbindung zwischen Juden und Christen 
zu vereiteln, wird außer dem Eheverbot den 
Juden auch noch die rassische Kennzeichnungs­
pflicht verordnet, indern man beschließt, "daß 
Uuden und Sarazenen] beiderlei Geschlechts in 
jedem christlichen Land für immer durch die Art 
ihrer Kleidung von anderen Leuten nach außen 
sichtbar zu unterscheiden sein müssen".29 Als 
Rechtfertigung für diese - oftmals als Treue 
gegenüber dem Herrn gedeutete - Attacke steht 
die beinahe zweitausendjährige Wirkungsge­
schichte eines Motivs: der Gottesrnord (theokto­
nia) durch die Juden! "Weil ihr Christus getötet 
habt," - formuliert der mit seinen Homilien ein­
flußstarke Johannes Chrysostomus (345-407) -
"weil ihr Hand an den Herrn gelegt habt, weil 
ihr das kostbare Blut vergossen habt, gibt es für 
euch keine Besserung, keine Vergebung, keine 
Entschuldigung".30 Daß hier mit aUer Selbst­
verständlichkeit in den Kategorien einer univer­
salen Kollektivschuld gedacht wurde, läßt sich 
vielfach belegen, so beispielsweise auch durch 
Augustinus, wenn er über die Verurteilung der 
Juden beim Jüngsten Gericht spekuliert und 
meint: "Doch wie wir zu den Juden sagen: ,Ihr 
habt Christus getötet', obwohl das ihre Vor­
fahren getan haben, werden die Juden der 
Endzeit trauern, daß sie gewissermaßen getan 
haben, was ihre Vorfahren taten, von denen sie 
abstammen.,,31 Wenn man die Vorgeschichte zu 
"Nostra aetate" studiert, kann man nur staunen, 

25 

26 

27 

'" 

H. Frost, Kanonisches Zinsverbot: EKL II (1989) 935. 
DH2730. 

29 

30 

31 

Dignitatis humanae 2 (zitiert nach der Ausgabe: Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, 
Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch. Kommentare. Teil H. Freiburg-Basel-Wien 1967 
[LThK]). 
COD 266 (c. 68): "qualitate habitus publice ab aliis populis distinguantur ... ". 
PG 48, 907; zitiert nach: H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literari­
sches und historisches Umfeld (1.-11. Jh.). Frankfurt u.a. 1982,323; vgl. ferner PG 55,110: "Die ein 
einziges Land bewohnten, sind über die ganze Erde zerstreut. Du wirst keinen anderen .9rund 
dafür finden als den, daß sie Christus gekreuzigt haben. Es gibt keine Befreiung von dem Ubel; ... 
vertrieben, ... gehaßt von aUen Menschen, verabscheuungswürdig, allen Preis gegeben ... Recht 
so!" (ebenda, 323). 
Augustinus, Gottesstaat 20,30; zitiert nach: Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen 
geordnet. München 1964, IV 559. 
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w1ıe lange ©5 gedauert hat, „die Richtigstellung genden Potentiale aufßer acht äflst un!
falscher, ja ungerechter Aussagen über Israel e1 jene „katholische Wahrheit”“ VeT-der christlichen Unterweisung einzuleiten

“ 33un! die ede von der „perfidia Iudaica drängt, da{fs wI1e Katzinger ZaNZ
revidieren, schließlich 1965 fest- richtig bemerkt „die Wahrheit cht
tellen können: „Obgleich die jüdischen eın rivileg der Hierarchen, sondern
Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den 10d die Mitgift der TauU Christi ist,hristi gedrungen haben, kann INall dennoch die
Ereignisse selines Leidens weder allen damals weil die BANZE Kirche die Jebendige
ebenden en ohne Unterschied noch den Gegenwart des göttlichen Wortes

“ 34heutigen en ZUT Last legen. rag C
ach diesen „Seitenblick  44 bedarf es
vielleicht der Feststellung des Verfas- D7404  Raberger / „Ordinationsfähigkeit“ der Frau?  wie lange es gedauert hat, „die Richtigstellung  genden Potentiale außer acht läßt und  falscher, ja ungerechter Aussagen über Israel in  432  dabei jene „katholische Wahrheit“ ver-  der christlichen Unterweisung  einzuleiten  u33  und die Rede von der „perfidia Iudaica  zu  drängt, daß — wie J. Ratzinger ganz  revidieren, um schließlich im Jahr 1965 fest-  richtig bemerkt — „die Wahrheit nicht  stellen zu können: „Obgleich die jüdischen  ein Privileg der Hierarchen, sondern  Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod  die Mitgift der ganzen Braut Christi ist,  Christi gedrungen haben, kann man dennoch die  Ereignisse seines Leidens weder allen damals  weil die ganze Kirche die lebendige  lebenden Juden ohne Unterschied noch den  Gegenwart  des  göttlichen Wortes  u34  heutigen Juden zur Last legen.  trägt...”.”  Nach diesen „Seitenblicken“ bedarf es  vielleicht der Feststellung des Verfas-  2. „...und er ist Mensch geworden.“®  — „...der Menschheit nach uns  sers, daß er durch den hier eingescho-  benen Exkurs keinerlei Abrechnung  wesensgleich.“®  mit unglücklichen Interpretationen der  Kirche im Auge hatte. Es sei allerdings  Es ist nicht zu bestreiten, daß die in  auch nicht in Abrede gestellt, daß die  den Dokumenten „Inter Insigniores“  Argumentation von einem Interesse  und „Ordinatio Sacerdotalis“ vorge-  geleitet war, nämlich von der Absicht,  legten Entscheidungen nicht ohne  den kritischen Blick für falsche und  Bezugnahme auf eine plausible theolo-  mitunter als Treue zum Herrn mißver-  gische Argumentation getroffen wer-  standene Kontinuitäten zu schärfen.  den sollten. Die angezielte Schlüssig-  Beabsichtigt ist ebenso die Mahnung  keit wird dabei hauptsächlich durch  zur theologischen Redlichkeit, man  die Verknüpfung Zzweier  Begrün-  sollte die lehramtliche Wahrheitskom-  dungselemente zu erreichen versucht:  petenz, nämlich jene grandiose Fähig-  (a) durch die Feststellung, daß der  Priester bei der eucharistischen Feier  keit, „die richtige Unterscheidung zwi-  schen den wandelbaren und den  „in persona Christi““ handelt; (b)  unwandelbaren Elementen“® treffen  durch die mehrmals unterstrichene  zu können, nicht um jeden Preis mit  Betonung, daß „die Menschwerdung  einem Akt göttlicher „Selbstmittei-  des Wortes in der Form des männ-  lung“  verwechseln. Unter  diesem  lichen Geschlechtes  erfolgt“ *  sel  Blickwinkel möge die Überzeugung  gipfelnd in der aufschlußreichen Er-  akzeptiert werden, daß so manches  kenntnis: „Christus selbst war und  Diskussionsverbot die aus dem „Glau-  bleibt nämlich ein Mann.“ * Mit diesem  benssinn der Gläubigen“* entsprin-  Punkt steht und fällt natürlich die  32  Kommentierende Einleitung zu der „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchrist-  33  lichen Religionen“ (Nostra aetate), 406 (vgl. Anm. 28).  M  Ebenda, 407.  Nostra aetate 4,  35  36  Vgl. Anm. 20.  Vgl. W. Beinert, Der Glaubenssinn der Gläubigen in Theologie- und Dogmengeschichte. Ein Über-  blick: D. Wiederkehr (Hg.), Der Glaubenssinn des Gottesvolkes - Konkurrent oder Partner des  Lehramts? Freiburg-Basel-Wien 1994, 66131 (Bibliographie: 123-131).  37  J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie. Düsseldorf 1970°, 150.  DH 150 (Nicaeno-Constantinopolitanum).  39  DH 301 (Chalkedon).  40  Vgl. Inter Insigniores, 22 (c. 5), Anm. 16: als Belegstellen werden hier vor allem angeführt: SC  Nr. 33; LG Nr. 10/Nr. 28; PO Nr. 2/Nr. 13.  “  Inter Insigniores, 23 (c. 5).  42  Ebenda.und ıst ensch geworden.““

der Menschheit ach UNSSCIS, da{fs durch den hier eingescho-
benen Exkurs keinerlei Abrechnung wesensgleic 4139
mıt unglücklichen Interpretationen der
Kirche 1M Auge hatte Es sSEe1 allerdings Es ist cht bestreiten, da{s die in
auch nicht Abrede gestellt, dafß die den Dokumenten „Anter Insigniores”
rgumentatıon VO  5 einem Interesse und ”  TdıinatıOo Sacerdotalis” gEe-
geleite WAaTrL, nämlich VO  5 der Absicht, legten Entscheidungen nicht ohne
den kritischen Blick für falsche un: Bezugnahme auf eıne plausible theolo-
mıtunter als Ireue ZU Herrn mifsver- gische Argumentation getroffen WEeTl-
standene Kontinuitäten schärfen. den ollten. Die angezielte Schlüssig-
Beabsichtigt ist ebenso die Mahnung keit wird dabei hauptsächlich durch
Z.UT theologischen Redlichkeit, die rknüpfung Zzweler Begrün-
sollte die lehramtliche Wahrheitskom- dungselemente erreichen versucht:
etenz, nämlich jene grandiose Fähig- (a) durch die Feststellung, da{fs der

Priester bei der eucharistischen Felerkeit, „die richtige Unterscheidung ZWI1-
schen den wandelbaren un:! den „n PCISONA Christi“ * handelt;
unwandelbaren Elementen“” treffen durch die mehrmals unterstrichene

können, cht jeden Preis mıit Betonung, dafß „die Menschwerdung
einem Akt göttlicher „Selbstmittei- des Wortes 1n der orm des mann-
lun  44 verwechseln. Unter diesem lichen Geschlechtes mf S@1
winke mOöge die Überzeugung gipfelnd in der aufschlußreichen Er-
akzeptiert werden, daß manches kenntnis „Christus selbst WaTl un
Diskussionsverbot die aus dem „Glau- bleibt nämlich eın Mannn Mıiıt diesem
benssinn der Gläubigen”“ entsprin- Punkt steht un natürlich die

32 OmmMmentierende Einleitung der „Erklärung über das Verhältnis der Kirche den nichtchrist-
33

lichen Religionen” (Nostra aetate), 406 (vgl. Anm. 28).
Ebenda, 407
OS} aetate

35 Vgl
Vgl Beinert, Der laubenssinn der Gläubigen Theologie- und Dogmengeschichte. kın Über-
blick: Wıederkehr (Hg.), Der Glaubenssinn des Gottesvolkes Konkurrent der Partner des
Lehramts? Freiburg-Basel-Wien 1994, 6—13 (Bibliographie: 123-131

37 Ratzinger, Das D  M 'olk es. Entwürtfe ZUT Ekklesiologie. Düsseldorf 150
150 (Nicaeno-Constantinopolitanum).
301 (Chalkedon).

—  — Inter Insıgniores, (C. 5/ als Belegstellen werden hier VOI em angeführt:
Nr. 3 'g Nr. 10/Nr. 2 'g Nr. 2/Nr.
nNntier Insigniores, (C.

42 Ebenda.
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wie lange es gedauert hat, "die Richtigstellung 
falscher, ja ungerechter Aussagen über Israel in 
der christlichen Unterweisung" 32 einzuleiten 
und die Rede von der "perfidia Iudaica"33 zu 
revidieren, um schließlich im Jahr 1965 fest­
stellen zu können: "Obgleich die jüdischen 
Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod 
Christi gedrungen haben, kann man dennoch die 
Ereignisse seines Leidens weder allen damals 
lebenden Juden ohne Unterschied noch den 
heutigen Juden zur Last legen."34 

Nach diesen "Seitenblicken" bedarf es 
vielleicht der Feststellung des Verfas­
sers, daß er durch den hier eingescho­
benen Exkurs keinerlei Abrechnung 
mit unglücklichen Interpretationen der 
Kirche im Auge hatte. Es sei allerdings 
auch nicht in Abrede gestellt, daß die 
Argumentation von einem Interesse 
geleitet war, nämlich von der Absicht, 
den kritischen Blick für falsche und 
mitunter als Treue zum Herrn mißver­
standene Kontinuitäten zu schärfen. 
Beabsichtigt ist ebenso die Mahnung 
zur theologischen Redlichkeit, man 
sollte die lehramtliehe Wahrheitskom­
petenz, nämlich jene grandiose Fähig­
keit, "die richtige Unterscheidung zwi­
schen den wandelbaren und den 
unwandelbaren Elementen" 35 treffen 
zu können, nicht um jeden Preis mit 
einem Akt göttlicher "Selbstmittei­
lung" verwechseln. Unter diesem 
Blickwinkel möge die Überzeugung 
akzeptiert werden, daß so manches 
Diskussionsverbot die aus dem "Glau­
benssinn der Gläubigen" 36 entsprin-
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genden Potentiale außer acht läßt und 
dabei jene "katholische Wahrheit" ver­
drängt, daß - wie J. Ratzinger ganz 
richtig bemerkt - "die Wahrheit nicht 
ein Privileg der Hierarchen, sondern 
die Mitgift der ganzen Braut Christi ist, 
weil die ganze Kirche die lebendige 
Gegenwart des göttlichen Wortes 
trägt ... " .37 

2. " ... und er ist Mensch geworden. 1/38 
- " ... der Menschheit nach uns 
wesensgleich.I/39 

Es ist nicht zu bestreiten, daß die in 
den Dokumenten "Inter Insigniores" 
und "Ordinatio Sacerdotalis" vorge­
legten Entscheidungen nicht ohne 
Bezugnahme auf eine plausible theolo­
gische Argumentation getroffen wer­
den sollten. Die angezielte Schlüssig­
keit wird dabei hauptsächlich durch 
die Verknüpfung zweier Begrün­
dungselemente zu erreichen versucht: 
(a) durch die Feststellung, daß der 
Priester bei der eucharistischen Feier 
"in persona Christi" 40 handelt; (b) 
durch die mehrmals unterstrichene 
Betonung, daß "die Menschwerdung 
des Wortes in der Form des männ­
lichen Geschlechtes erfolgt" 41 sei, 
gipfelnd in der aufschlußreichen Er­
kenntnis: "Christus selbst war und 
bleibt nämlich ein Mann."42 Mit diesem 
Punkt steht und fällt natürlich die 

32 Kommentierende Einleitung zu der "Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchrist-
lichen Religionen" (Nostra aetate), 406 (vgl. Anm. 28). 

33 Ebenda, 407. 
34 Nostra aetate 4. 
35 Vgl. Anm. 20. .. 
36 Vgl. W Beinert, Der Glaubenssinn der Gläubigen in Theologie- und Dogmengeschichte. Ein Uber­

blick: D. Wiederkehr (Hg.), Der Glaubenssinn des Gottesvolkes - Konkurrent oder Partner des 
Lehramts? Freiburg-Basel-Wien 1994, 66-131 (Bibliographie: 123-131). 

37 J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie. Düsseldorf 1970',150. 
38 DH 150 (Nicaeno-Constantinopolitanum). 
39 DH 301 (Chalkedon). 
'0 Vgl. Inter Insigniores, 22 (c. 5), Anm. 16: als Belegstellen werden hier vor allem angeführt: SC 

Nr. 33; LG Nr. 10/Nr. 28; PO Nr. 2/Nr. 13. 
Inter Insigniores, 23 (c. 5). 

42 Ebenda. 
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Schlußfolgerung, ob der Christus 1'_ ert werden onne Die theologische
präsentierende sträger eın Mann Aussage, da{fs die Menschwerdung des
seıin mU: der auch eıne Trau sSeıin 0g0S „n der Form des männlichen
darf. Geschlechts erfolgt“ produziert eın
Beginnen WIT mıt einem 1C. auf dadurch eıne Banalıtät, dafs S1e sich
Punkt überrascht die ogmatı- auf eiıne Glaubenswahrheit beziehen
sche Abgehobenheit dieser Argumen- darf, die esagt, da{fs die der Der-
tationsfigur! DIie Tatsache, da{fs Jesus, SOM Jesu hristi geeinten Naturen
der Christus, eın Mann BCeWESCH ist, (menschliche un: göttliche) eiterhin
wurde keiner Phase christologischer deren Unterschiedlichkeit un:! „El-
Auseinandersetzungen problemati- gentümlichkeit“ bestehen eıben Zu
sıert. Wıe auch!! Die gesamte christo- dieser Eigentümlichkeit der mensch-
logische Streitgeschichte reflektierte lichen atur gehören einmal die
einz1g und allein die Thematik der geschlechtsspezifische Daseinswelse,
Menschwerdung; der Og0S hat nıc die ethnische Zugehörigkeit (Judesein
das Mannseın ang!  MMECN, sondern Jesu), die geschichtlich-kontingenten
die menschliche atur als solche, die Koordinaten WI1Ie auch die rell-
Frausein un: Mannsein insgesamt ist. religiösen Bedingungen der Lebens-
Miıt er Entschiedenheit und auch elt Wer dieses nicht wahrzunehmen
spekulativen Anstrengung wurde das Bwird sich die rage nach dem
„Logos-Sarx-Schema” nicht zuletzt „monophysitischen“ est sSe1INnes lau-
deshalb zurückgewiesen, weil der ens gefallen lassen mussen.
020S nicht eın biologisches Etwas Die rklärung „Inter Insigniores” WI1e

auch das Apostolische Schreiben(Sarx-Fleisch) hineingestiegen, sondern
„Anthropos”, Mensch geworden ist, miıt „Ordinatıio Sacerdotalis” werden nicht
dessen Einheit VOIl Leibhaftigkeit, pPSY- müde betonen, ; die and-
chischer Beschaffenheit un freier, Jungsweise Christi nicht auf SOZ10-
enkender Selbstverantwor  .6 Da logischen der kulturellen Motiven der

We')die Menschwerdung des Og0S sich damaligen Zeit beruhte”4
„n der Form des männlichen Ge- „Jesus Christus eıne TAau unter die

der Zwölf berufen“ % hat, insofernschlechts“ ereignete, edeute nicht,
dafß das Mannsein der für den 0g0S Jesu mıiıt Frauen „sich
adäquatere atus der Inkarnation einzigartıger Weise VO'  . dem selner
ware, z mıt der Konsequenz, dafs Umwe unterscheide „und einen ab-
dieser menschgewordene 0g0S wI1ie- sichtlichen un:! mutigen Bruch muıiıt
erum LUr 1m Mannn adäquat reprasen- T  M4 darstelle Dieser Deutung hat

43 Das „Logos-Sarx-Schema” zweifacher Hinsicht erführeris: (1) den Arianern gefiel, dais
der ‚Og0oS das halbierte (nur „Fleisch“) Menschsein gebunden WAarTL, wodurch die psychische
Leidensfähigkeit Jesu und die Grenzen se1lnes Wissens als Bewels für die göttliche Defizienz des
LOgOS Tel gebracht werden konnten; (2) den Apollinaristen kam dieses Schema entgegen,
weil damıt Gottheit des LOgos nicht VOINl der atur des Menschen ıIn rage gestellt wurde.
Das Onzil VO)  } Chalkedon formuliert diese Glaubenswahrheit folgendermaßen: ”  eın und der-
sSe. ist Christus der wel aturen unvermischt, unveränderlich, und teilbar
er| wird, wobei nirgends cn der Einung der Unterschied der aturen aufgehoben ist,
vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden aturen gewahrt bleibt un:! sich eıner
Person und 1 e  € Hypostase vereinıgt. (DH 302).
Ordinatio Sacerdotalis, (C.

47
Inter Insigniores, (C.
en!|
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Schlußfolgerung, ob der Christus re­
präsentierende Amtsträger ein Mann 
sein muß oder auch eine Frau sein 
darf. 
Beginnen wir mit einem Blick auf 
Punkt (b): es überrascht die dogmati­
sche Abgehobenheit dieser Argumen­
tationsfigur! Die Tatsache, daß Jesus, 
der Christus, ein Mann gewesen ist, 
wurde in keiner Phase christologischer 
Auseinandersetzungen problemati­
siert. Wie auch!! Die gesamte christo­
logische Streitgeschichte reflektierte 
einzig und allein die Thematik der 
Menschwerdung; der Logos hat nicht 
das Mannsein angenommen, sondern 
die menschliche Natur als solche, die 
Frausein und Mannsein insgesamt ist. 
Mit aller Entschiedenheit und auch 
spekulativen Anstrengung wurde das 
"Logos-Sarx-Schema" nicht zuletzt 
deshalb zurückgewiesen, weil der 
Logos nicht in ein biologisches Etwas 
(Sarx-Fleisch) hineingestiegen, sondern 
"Anthropos", Mensch geworden ist, mit 
dessen Einheit von Leibhaftigkeit, psy­
chischer Beschaffenheit und freier, 
denkender Selbstverantwortung.43 Daß 
die Menschwerdung des Logos sich 
"in der Form des männlichen Ge­
schlechts" ereignete, bedeutet nicht, 
daß das Mannsein der für den Logos 
adäquatere Status der Inkarnation 
wäre, etwa mit der Konsequenz, daß 
dieser menschgewordene Logos wie­
derum nur im Mann adäquat repräsen-

405 

tiert werden könne. Die theologische 
Aussage, daß die Menschwerdung des 
Logos "in der Form des männlichen 
Geschlechts erfolgt", produziert allein 
dadurch keine Banalität, daß sie sich 
auf eine Glaubenswahrheit beziehen 
darf, die besagt, daß die in der Per­
son Jesu Christi geeinten Naturen 
(menschliche und göttliche) weiterhin 
in deren Unterschiedlichkeit und "Ei­
gentümlichkeit" bestehen bleiben 44• Zu 
dieser Eigentümlichkeit der mensch­
lichen Natur gehören nun einmal die 
geschlechtsspezifische Daseinsweise, 
die ethnische Zugehörigkeit Gudesein 
Jesu), die geschichtlich-kontingenten 
Koordinaten wie auch die kulturell­
religiösen Bedingungen der Lebens­
welt. Wer dieses nicht wahrzunehmen 
vermag, wird sich die Frage nach dem 
"monophysitischen" Rest seines Glau­
bens gefallen lassen müssen. 
Die Erklärung "Inter Insigniores" wie 
auch das Apostolische Schreiben 
"Ordinatio Sacerdotalis" werden nicht 
müde zu betonen, "daß die Hand­
lungsweise Christi nicht auf sozio­
logischen oder kulturellen Motiven der 
damaligen Zeit beruhte" 45, wenn 
"Jesus Christus ... keine Frau unter die 
Zahl der Zwölf berufen" 46 hat, insofern 
Jesu Umgang mit Frauen "sich in 
einzigartiger Weise von dem seiner 
Umwelt" unterscheide "und einen ab­
sichtlichen und mutigen Bruch mit 
ihr" 47 darstelle. Dieser Deutung hat 

43 Das "Logos-Sarx-Schema" war in zweifacher Hinsicht verführerisch: (1) den Arianem gefiel, daß 
der Logos an das halbierte (nur "Fleisch") Menschsein gebunden war, wodurch so die psychische 
Leidensfähigkeit Jesu und die Grenzen seines Wissens als Beweis für die göttliche Defizienz des 
Logos ins Spiel gebracht werden konnten; (2) den Apollinaristen kam dieses Schema entgegen, 
weil damit die Gottheit des Logos nicht von der Natur des Menschen in Frage gestellt wurde. 

44 Das Konzil von Chalkedon formuliert diese Glaubenswahrheit folgendermaßen: " ... ein und der­
selbe ist Christus ... , der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar 
erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, 
vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in ein e r 
Person und ein er Hypostase vereinigt ... " (DH 302). 

45 Ordinatio Sacerdotalis, 4 (c. 2). 
46 Inter Insigniores, 15 (c. 2). 
47 Ebenda. 

/ 
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Rahner mıiıt echt widersprochen: widerung darauf könnte aller-
„Das udentum ZUI Zeit Jesu basier- dings auch die VO:  5 Thomas aufgewor-
te auf eiıner solchen selbstverständli- fene rage anführen, Warunm.ı „nach der
chen Männerherrschaft, da{s al nich* Konsekration alle Eigenschaften des
aran en ist, da{s Jesus un:! Brotes un Weines bestehen“ bleiben,
se1ine Apostel diese Präponderanz mithin gerade dem Erfahrungsvermö-
der Männer 1n ihren Gemeinden hätten gen des Menschen die sinnenhafte
abschaffen können der auch LLIUT dür- Wahrnehmung eiıner Naturlıchen Ahn-
fen, der bel ihnen ZU Durch- 1ıchKeıi zwischen dem Zeichen (Brot)
bruch gekommenen grundsätzlicheren un:! dem Bezeichneten el esu VeTr-

meıntund allgemeineren Erkenntnis der Sagt bleibt „Das geschieht“
Gleichwertigkeit der Tau in der reli- Thomas „begründeterweise durch
v10sen un:! ansatzwelise auch ıIn der die gyÖöttliche Vorsehung: denn erstens
profangesellschaftlichen Diımension.” ist für die Menschen cht üblich,
Deshalb scheint Rahner „die Er- sondern schauererregend, das Fleisch
kenntnis unausweichlich: Fuür das Ver- eiInes Menschen un! sSe1ın Blut
halten Jesu un! seiner Apostel genugt trinken. Darum wird das

Fleisch un:! Blut Christi ZU GenusseZUrT Erklärung das amalige kulturelle
und gesellschaftliche ilieu, in dem geboten unter den Gestalten der
S1e handelten un handeln mußsten, Dinge, die häufigsten dem mensch-
wWw1e 61e gehandelt haben, ohne dafß ihr lichen Bedartfe dienen, nämlich denen

VO  > Brot un:! Wein.“ “ och verlassenVerhalten eiıne normatıve edeutung
für alle Zeıten haben MUu 44 49 WITFr diese ene der Argumentations-
Kommen WIT 11  . Punkt (a) dafß der führung, die weitgehend eın ideologi-
Priester hei der eucharıstischen Feıier „In sches Begründungsinteresse verdec
DETSONA Christi“” andelt DIie rklärung Wenn WITFr die dogmatische Wahrheit
„Inter Insigniores” zieht aus diesem der bereits angesprochenen
amtstheologischen Verständnis den Inkarnation erns nehmen wollen,
Schluß, da{fß die Beziehung zwischen dann ollten WITr 1n Verbindung mıt
dem Kepräsentierten (Christus) un:! der schöpfungstheologischen Tadı-

tiıon ZUT Kenntnis nehmen, da{fs derdem Repräsentierenden (Priester) LUr
In der geschlechtsspezifischen Über- 020S ensch geworden ist, VO  a} dem

„sinnvoll” der biblische Glaube SagT, da{fs er alseinstiımmung dargestellt
werden kann Zur Begründung dieser Mann und Tau gyeschaffen un: ın die-
Argumentation wird Thomas VOIl Ser Einheit ZUTLC Ebenbildlichkeit Gottes
Aquins Äußerung zitiert”, da{s die berufen wurde. „‚In pPeIrSoNa Christi‘
sakramentalen Zeichen das VO:  a} ihnen handeln bedeutet sakramententheolo-
lägzeichnete durch eine „natürliche gisch nicht den Aufweis des (‚e-
Ahnlichkeit“* repräsentieren. In Hr- schlechtes Jesu, sondern die Tatsache,

Rahner, Priestertum der Frau?, 217.
enda, 220
Vgl dazu: Inter Insigniores, (C. 5I Anm.

seinem Diener bestehen muß, nicht VOT, WEe' die Stelle Christi el nicht VvVon ınem Mann
Inter Insigniores, (C. II jeg! diese ‚natürliche Ähnlichkeit‘, die zwischen Christus und

vertreten wird anderntfalls würde Inan in ihm schwerlich das Abbild Christi erblicken. Christus
selbst Wal un! bleibt nämlich eın Mann'  e
Sth IIT, /5, , ICSP. (zıtiert nach Thomas [0)1' Aquin, Summa theologica. Vollständige, ungekürz-

deutsch-lateinische Ausgabe. Salzburg-Leipzig 1938, [)as Geheimnis der Eucharistie, 71).
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K. Rahner mit Recht widersprochen: 
"Das Judentum ... zur Zeit Jesu basier­
te ... auf einer solchen selbstverständli­
chen Männerherrschaft, daß gar nicht 
daran zu denken ist, daß Jesus und 
seine Apostel... diese Präponderanz 
der Männer in ihren Gemeinden hätten 
abschaffen können oder auch nur dür­
fen, trotz der bei ihnen zum Durch­
bruch gekommenen grundsätzlicheren 
und allgemeineren Erkenntnis der 
Gleichwertigkeit der Frau in der reli­
giösen und ansatzweise auch in der 
profan gesellschaftlichen Dimension." 48 

Deshalb scheint K. Rahner "die Er­
kenntnis unausweichlich: Für das Ver­
halten Jesu und seiner Apostel genügt 
zur Erklärung das damalige kulturelle 
und gesellschaftliche Milieu, in dem 
sie handelten und so handeln mußten, 
wie sie gehandelt haben, ohne daß ihr 
Verhalten eine normative Bedeutung 
für alle Zeiten haben muß ... ".49 

Kommen wir nun zu Punkt (a): daß der 
Priester bei der eucharistischen Feier "in 
persona Christi" handelt. Die Erklärung 
"Inter Insigniores" zieht aus diesem 
amtstheologischen Verständnis den 
Schluß, daß die Beziehung zwischen 
dem Repräsentierten (Christus) und 
dem Repräsentierenden (Priester) nur 
in der geschlechtsspezifischen Über­
einstimmung "sinnvoll" dargestellt 
werden kann. Zur Begründung dieser 
Argumentation wird Thomas von 
Aquins Äußerung zitiert 50, daß die 
sakramentalen Zeichen das von ihnen 
Bezeichnete durch eine "natürliche 
Ähnlichkeit" 51 repräsentieren. In Er-

" K Rahner, Priestertum der Frau?, 217. 
49 Ebenda, 220. 
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widerung darauf könnte man aller­
dings auch die von Thomas aufgewor­
fene Frage anführen, warum "nach der 
Konsekration alle Eigenschaften des 
Brotes und Weines bestehen" bleiben, 
mithin gerade dem Erfahrungsvermö­
gen des Menschen die sinnenhafte 
Wahrnehmung einer natürlichen Ähn­
lichkeit zwischen dem Zeichen (Brot) 
und dem Bezeichneten (Leib Jesu) ver­
sagt bleibt. "Das geschieht" - meint 
Thomas - "begründeterweise durch 
die göttliche Vorsehung: denn erstens 
ist es für die Menschen nicht üblich, 
sondern schauererregend, das Fleisch 
eines Menschen zu essen und sein Blut 
zu trinken. Darum wird uns das 
Fleisch und Blut Christi zum Genusse 
geboten unter den Gestalten der 
Dinge, die am häufigsten dem mensch­
lichen Bedarfe dienen, nämlich denen 
von Brot und Wein." 52 Doch verlassen 
wir diese Ebene der Argumentations­
führung, die weitgehend ein ideologi­
sches Begründungsinteresse verdeckt. 
Wenn wir die dogmatische Wahrheit 
der bereits unter (b) angesprochenen 
Inkarnation ernst nehmen wollen, 
dann sollten wir in Verbindung mit 
der schöpfungstheologischen Tradi­
tion zur Kenntnis nehmen, daß der 
Logos Mensch geworden ist, von dem 
der biblische Glaube sagt, daß er als 
Mann und Frau geschaffen und in die­
ser Einheit zur Ebenbildlichkeit Gottes 
berufen wurde. ",In persona Christi' 
handeln bedeutet sakramententheolo­
gisch nicht den Aufweis des Ge­
schlechtes Jesu, sondern die Tatsache, 

50 Vgl. dazu: Inter Insigniores, 23 (c. 5), Anm. 18 u. 19. .. 
51 Inter Insigniores, 23 (c. 5): " ... so liegt diese ,natürliche Ahnlichkeit', die zwischen Christus und 

seinem Diener bestehen muß, nicht vor, wenn die Stelle Christi dabei nicht von einem Mann 
vertreten wird: andernfalls würde man in ihm schwerlich das Abbild Christi erblicken. Christus 
selbst war und bleibt nämlich ein Mann". 

52 Sth IIl, q. 75, a. 5, resp. (zitiert nach: Thomas VOll Aquin, Summa theologica. Vollständige, ungekürz­
te deutsch-lateinische Ausgabe. Salzburg-Leipzig 1938, Bd. 30: Das Geheimnis der Eucharistie, 71). 
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der Women’sda{fß Christus der eigentliche un: OT1- Ordinatıon Conference
ginare Spender er Sakra1_1_nente ZU Ausdruck.® Lautete bei
ist “ 5 Solidarität mıt dieser uße- der 1975 einberufenen Versammlung

Beinerts sSel1 aber noch eiINe (Detroi1i das zentrale Thema: „Prie-
Anmerkung Die Dogmatische stertum der Zukunft für Frauen heute
Konstitution über dıe Kırche fügt nam- ufruf ZUTFC Tat!S steht ber dem esag-

der Auffassung, da{fs der Priester ten Kongreß VO:  - 1995 das Motto
„n der Person Christi das eucharisti- „Nachfolgegemeinschaft VO  -

och diesche Opfer  ‚44 vollzieht, Gleichgestellten die Brot miteinander
Feststellung hinzu, der Priester bringe bricht und sich für Gerechtigkeit e1in-
das eucharistische Opfer ebenso „Im cetzt“. Was damit gemeıint WAI,
Namen des gHaANZCN Volkes Gott dar“.%“ wurde VO Schüssler Fiorenza bei
1eses „SANZE Volk” das vertre- ihrem Festvortrag unmißverständlich
ten gilt, ur vermutlich z formuliert, nämlich, „dafs Feminiısmus
gleichen 'Teilen aus Männern und un: katholisches Priestertum UNWV!
Frauen bestehen. einbare Größen selen; denn TrdınaUuon
Während den lehramtlichen Stel- bedeute Subordination und Kooption

in der hierarchisch-autoritären Struk-lungnahmen VO  5 1976 un:! 1994 eine
programmatische Ablehnung der tur der bestehenden Öömisch-katholi-
Frauenordination als Ireue ZUT Ver- schen Kirche; der amp [l einen

atz dieser Struktur verstärke urhaltensweıse Jesu und der Avostel ekla-
riert wird, mehren sich allmählich die dieses sich ungerechte Herrschafts-
Stimmen derer, die dieser Entschei- system”.” So scheint der Zyniısmus
dung eher die Ireue Zu Bestand eines Gestalt anzunehmen: während die
patriarchal geprägten Gesellschafts- jener Männer, die In DEFSONA
Systems artiıkuliert sehen. DIie Ironıe Christı handeln könnten, abnimmt,
der Geschichte spitzt sich aber erst nımmt die Zahl jener Frauen, die das,
recht dort dem Urteil der Was S1e nicht können, auch al nicht
„Kirche“, da{fs Frauen nicht in PDETSONA wollen, immer mehr
Jesu handeln können, cht mehr muıt
dem aradigma der einzufordernden daß die eltungsdauer eın
Menschenrechte begegnet wird, SON- Argument 1st.
dern mıt der este der Zurückwel-
SUuNgs, weil schließlich Sar kein „Niemals ist die katholische Kirche der
Interesse mehr daran habe, In DETSONA Auffassung SCWESCH, da{fs die Frauen
e1ines mißverstandenen Jesus han- gültig die Priester- der Bischofsweihe
de  5 Die Konsequenzen dieses Gesin- empfangen könnten.“” Dieser Fest-
nungswandels kommen nirgendwo stellung ist weitgehend zuzustimmen,
deutlich wI1e bei dem 1mM November insofern arın eiINne Bestands-
1995 veranstalteten Jubiläumskongrefs aufnahme VO:  am} Traditionen ahrneh-

LC Beinert,  10 Dogmatische Überlegungen ZU Thema Priestertum der Frau, 197

Vgl KRamıng, Für die Rechte der Frauen der Kirche. Eindrücke und Überlegungen ZUrFr
Women’s rdınation Conference 1995 rientierun; (1996) 5457
Ebenda,

57 Ebenda,
Beinert, Dogmatische Überlegungen Thema rTiestertum der Frau, 193

ntier Insıgniores, (C.
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daß Christus der eigentliche und ori­
gInare Spender aller Sakramente 
ist ... ".53 In Solidarität mit dieser Äuße­
rung W. Beinerts sei aber noch eine 
Anmerkung gestattet. Die Dogmatische 
Konstitution über die Kirche fügt näm­
lich der Auffassung, daß der Priester 
"in der Person Christi das eucharisti­
sche Opfer" vollzieht, noch die 
Feststellung hinzu, der Priester bringe 
das eucharistische Opfer ebenso "im 
Namen des ganzen Volkes Gott dar".54 
Dieses "ganze Volk", das es zu vertre­
ten gilt, dürfte vermutlich in etwa zu 
gleichen Teilen aus Männern und 
Frauen bestehen. 
Während in den lehramtlichen Stel­
lungnahmen von 1976 und 1994 eine 
programmatische Ablehnung der 
Frauenordination als Treue zur Ver­
haltensweise Jesu und der Apostel dekla­
riert wird, mehren sich allmählich die 
Stimmen derer, die in dieser Entschei­
dung eher die Treue zum Bestand eines 
patriarchal geprägten Gesellschafts­
systems artikuliert sehen. Die Ironie 
der Geschichte spitzt sich aber erst 
recht dort zu, wo dem Urteil der 
"Kirche", daß Frauen nicht in persona 
Jesu handeln können, nicht mehr mit 
dem Paradigma der einzufordernden 
Menschenrechte begegnet wird, son­
dern mit der Geste der Zurückwei­
sung, weil man schließlich gar kein 
Interesse mehr daran habe, in persona 
eines mißverstandenen Jesus zu han­
deln. Die Konsequenzen dieses Gesin­
nungswandels kommen nirgendwo so 
deutlich wie bei dem im November 
1995 veranstalteten Jubiläumskongreß 
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der Women's Ordination Conference 
(WOC) zum Ausdruck.55 Lautete bei 
der 1975 einberufenen Versammlung 
(Detroit) das zentrale Thema: "Prie­
stertum der Zukunft für Frauen heute: 
Aufruf zur Tat!", steht über dem besag­
ten Kongreß von 1995 das Motto: 
"Nachfolgegemeinschaft (Jesu) von 
Gleichgestellten - die Brot miteinander 
bricht und sich für Gerechtigkeit ein­
setzt".56 Was damit gemeint war, 
wurde von E. Schüssler Fiorenza bei 
ihrem Festvortrag unmißverständlich 
formuliert, nämlich, "daß Feminismus 
und katholisches Priestertum unver­
einbare Größen seien; denn Ordination 
bedeute Subordination und Kooption 
in der hierarchisch-autoritären Struk­
tur der bestehenden römisch-katholi­
schen Kirche; der Kampf um einen 
Platz in dieser Struktur verstärke nur 
dieses in sich ungerechte Herrschafts­
system".57 So scheint der Zynismus 
Gestalt anzunehmen: während die 
Zahl jener Männer, die in persona 
Christi handeln könnten, abnimmt, 
nimmt die Zahl jener Frauen, die das, 
was sie nicht können, auch gar nicht 
wollen, immer mehr zu. 

3. " ... daß die Geltungsdauer kein 
Argument ist. 1158 

"Niemals ist die katholische Kirche der 
Auffassung gewesen, daß die Frauen 
gültig die Priester- oder Bischofsweihe 
empfangen könnten."59 Dieser Fest­
stellung ist weitgehend zuzustimmen, 
insofern man darin eine Bestands­
aufnahme von Traditionen wahmeh-

53 W. Beinert, Dogmatische Überlegungen zum Thema Priestertum der Frau, 197. 
54 LGlO. 
55 Vgl. 1. Raming, Für die Rechte der Frauen in der Kirche. Eindrücke und Überlegungen zur 

Women's Ordination Conference 1995: Orientierung 60 (1996) 54-57. 
56 Ebenda, 54. 
57 Ebenda, 55. 
58 W. Beinert, Dogmatische Überlegungen zum Thema Priestertum der Frau, 193. 
59 Inter Insigniores, 13 (c. 1). 
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mmen darf Im iınne eıner Argumen- einıge dieser Texte zusammengestellt
tationsfigur überzeugt dieses egruün- un:! untersucht.® Im rennpunkt der
dungsschema aber nicht Es ist richtig: gebündelten Ablehnungen findet
die kirchliche DPraxıs wurde niemals diesen lexten die stereotype orme
eıner Weise problematisiert der „Frrauen ist &5 nicht rlaubt, den ar-
grundlegend iırrıtıert, da{fs die Jau- 1AaUIll betreten.” ® Eingeschärft wird
bensgemeinschaft sich eiıner Iden- ebenso, da{fs eine „Frau cht mıiıt
titätsvergewisserung etiwa 1imM bloßer Han: nu manu| die Eucha-
LLIEN einer konziliaren Entscheidung rıstie entgegennehmen” ® darf (nach
veranlaft gefühlt hätte.® Darın aber der Liturgiereform durch das Il Vatı-
schon den Erwels VO:  } „Gottes Plan für kanum cht mehr vorstellbar!) rst
seINe Kirche“ sehen, spricht eher für recht sprechen Empörung un:! Ent-
die Kraft des Interesses als für die setizen aus einem bischöflichen Bericht
Anstrengung theologischen Reflektie- weil Frauen Xibt, „die geweih-
rens denn die letztlich ungebrochene te Gefäfße ohne Scheu anfassen, prie-
Kontinuıitat der kirchlichen Praxıs sterliche Gewänder den Priestern re1l-
resultiert aus der Ungebrochenheit chen un: W as och ungeheuerlicher,
einer patriarchalen ultur und Le- ungeziemender un! unpassender ist
enswe Mıiıt dem Plausibilitätsverlust als all das dem 'olk den Leib un das

Blut des Herrn reichen un: anderesder bislang herrschenden Lebenskul-
tur in einer zunehmend säkular-plura- tun, Was In sich unanständig ist uae
listischen, auf Gleichberechtigung ab- 1PSO dictu turpla SUnt exercere)...” ®
zielenden Gesellschaft zerbröselt (nach Can 910, spricht
allmählich die zeptanz kirchlicher nichts die Beauftragung eıner
Interpretationen. weiblichen Kommunionspenderin).
Dafs der Glaubenskongregation selbst Die angegebenen Begründungen be-

manche der Immer wieder aus der eindrucken in deren Einfachheit:
patristischen und mittelalterlichen Ira- competit , darf cht se1n, weil

eben dem weiblichen Geschlecht 11U.  _on hervorgeholten Beweisstücke
für die Ablehnung des Frauenpriester- einmal nicht zusteht! Im Kontext eINes
tums peinlich der suspekt geworden ungebrochenen patriarchalen Selbst-
sind, verrat 1ın gewisser Weise schon verständnisses genugt diese Begrun-
die Bemerkung: „Es ist wahr, dafß 10an dung (sufficit).

ihren Schriften den unleugbaren Selbst dort, sogenannte theologi-
Einflufß VO Vorurteilen findet, die sich sche Kapazıtäten das „nnn COIN-

die Trau richten...“® Haye Van petit” hinter sich lassen und sich
der Meer, ein Schüler Rahners, hat eiıner anthropologisch-theologischen

Ebenda, „Die Tradition der Kirche ist Iso 1n diesem Punkt durch die Jahrhunderte hindurch
sicher BEeEWESECN, das das Lehramt niemals einzuschreiten brauchte.

62
nter Insigniores, 13f (C.

vVan der Meer, Priestertum der Frau? Eine theologiegeschichtliche Untersuchung. reiburg 1969
Konzil VO!]  3 Laodicea (zwischen 343 und 381), Kanon (von Van der Meer als erstes authenti-
sches Verbot zıtiert); vgl die bei Meer (a.a.0. erwähnten Kapitularıen der fränkischen Könige:
„Jeder soll dafür SOTSCHL, dafs nicht Frauen ZU 'ar hinzutreten; cselbst gottgeweihte Frauen
dürfen sich nicht ın irgendeinen Altardiens! eindrängen.

65
Zıitiert nach Jan der Meer, a.a.O0., 177.
Ebenda, 188
Vgl die Hınwelse bei Jan der Meer, a.a.0© 117{£), ZU eispiel: aus ınem Tie des Papstes
Gelasıius „CUul NO  - competit”; 5Synode VO:  3 Parıis quSEXUl nullatenus competit”.
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men darf. Im Sinne einer Argumen­
tationsfigur überzeugt dieses Begrün­
dungsschema aber nicht. Es ist richtig: 
die kirchliche Praxis wurde niemals in 
einer Weise problematisiert oder so 
grundlegend irritiert, daß die Glau­
bensgemeinschaft sich zu einer Iden­
titätsvergewisserung - etwa im Rah­
men einer konziliaren Entscheidung -
veranlaßt gefühlt hätte.60 Darin aber 
schon den Erweis von "Gottes Plan für 
seine Kirche" zu sehen, spricht eher für 
die Kraft des Interesses als für die 
Anstrengung theologischen Reflektie­
rens: denn die letztlich ungebrochene 
Kontinuität der kirchlichen Praxis 
resultiert aus der Ungebrochenheit 
einer patriarchalen Kultur und Le­
benswelt. Mit dem Plausibilitätsverlust 
der bislang herrschenden Lebenskul­
tur in einer zunehmend säkular-plura­
listischen, auf Gleichberechtigung ab­
zielenden Gesellschaft zerbröselt 
allmählich die Akzeptanz kirchlicher 
Interpretationen. 
Daß der Glaubenskongregation selbst 
so manche der immer wieder aus der 
patristischen und mittelalterlichen Tra­
dition hervorgeholten Beweisstücke 
für die Ablehnung des Frauenpriester­
tums peinlich oder suspekt geworden 
sind, verrät in gewisser Weise schon 
die Bemerkung: "Es ist wahr, daß man 
in ihren Schriften den unleugbaren 
Einfluß von Vorurteilen findet, die sich 
gegen die Frau richten ... "61 Haye van 
der Meer, ein Schüler K. Rahners, hat 
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einige dieser Texte zusammengestellt 
und untersucht.62 Im Brennpunkt der 
gebündelten Ablehnungen findet man 
in diesen Texten die stereotype Formel: 
"Frauen ist es nicht erlaubt, den Altar­
raum zu betreten."63 Eingeschärft wird 
ebenso, daß eine "Frau ... nicht mit 
bloßer Hand [nuda manu] die Eucha­
ristie entgegennehmen"64 darf (nach 
der Liturgiereform durch das 11. Vati­
kanum nicht mehr vorstellbar!). Erst 
recht sprechen Empörung und Ent­
setzen aus einem bischöflichen Bericht 
(829), weil es Frauen gibt, "die geweih­
te Gefäße ohne Scheu anfassen, prie­
sterliche Gewänder den Priestern rei­
chen und - was noch ungeheuerlicher, 
ungeziemender und unpassender ist 
als all das - dem Volk den Leib und das 
Blut des Herrn reichen und anderes 
tun, was in sich unanständig ist (Quae 
ipso dictu turpia sunt exercere) ... "65 
(nach CIC/1983 Can. 910, § 2 spricht 
nichts gegen die Beauftragung einer 
weiblichen Kommunionspenderin). 
Die angegebenen Begründungen be­
eindrucken in deren Einfachheit: non 
competit66, es darf nicht sein, weil es 
eben dem weiblichen Geschlecht nun 
einmal nicht zusteht! Im Kontext eines 
ungebrochenen patriarchalen Selbst­
verständnisses genügt diese Begrün­
dung (sufficit). 
Selbst dort, wo sogenannte theologi­
sche Kapazitäten das bloße "non com­
petit" hinter sich lassen und sich zu 
einer anthropologisch-theologischen 

60 Ebenda, 14: "Die Tradition der Kirche ist also in diesem Punkt durch die Jahrhunderte hindurch so 
sicher gewesen, das das Lehramt niemals einzuschreiten brauchte ... ". 

61 Inter Insigniores, 13f (c. 1). 
62 H. van der Meer, Priestertum der Frau? Eine theologiegeschichtliche Untersuchung. Freiburg 1969. 
63 Konzil von Laodicea (zwischen 343 und 381), Kanon 44 (von H. van der Meer als erstes authenti-

sches Verbot zitiert); vgl. die bei Meer (a.a.O. 117f) erwähnten Kapitularien der fränkischen Könige: 
"Jeder soll dafür sorgen, daß nicht Frauen zum Altar hinzutreten; selbst gottgeweihte Frauen 
dürfen sich nicht in irgendeinen Altardienst eindrängen ... " 

6-1 Zitiert nach: H. van der Meer, a.a.O., 177. 
65 Ebenda, 188. 
'" Vgl. die Hinweise bei H. van der Meer, a.a.O. 117ff), zum Beispiel: aus einem Brief des Papstes 

Gelasius (494): "cui non competit"; Synode von Paris (829): " ... quarum sexui nullatenus competit". 
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meınen Gesetz erheblich mehr leidenBegründung aufschwingen, faszınıeren
viele der angewandten Argumentatio- als die Männer.“ ” icht mehr als eın
Nell 11UT 1ın der orm VO  - Befremdung. „exegetisches” Lächeln ur schließ-
Wır kennen das 1m Anschluß lich die in der „Didaskalia” (3 Jh.), 1n
Aristoteles eingebrachte Urteil des den „Apostolischen Konstitutionen“
Thomas VO:  5 Aquıin, da{fs „das Weıib (um 380) der auch die bei Epiphanius
etwas Mangelhaftes un: eıne Zufalls- Von Salamıis (315—40 verwurzelte
erscheinung” ” ist, da{s die Tau ZUI Tadıl]ıon hervorrufen, die aus dem
nterordnung „ +..qula mulier STa Umstand, da{fs Jesus nicht einmal seine
subiectionis habet  Il) bestimmt ist Mutter ZU Priester geweiht hat, Ja
und deshalb cht ordiniert werden da{fs nicht einmal VO:  a getauft
kann I/l  (0 non potest ordinationis worden ist, einen Plan Gottes erken-

nen meint. „Wenn rlaubt ware, VO  5sSsacramentum suscipere“ ®). Wir ken-
nen ebenso das peinliche Argument elıner Tau getauft werden, ware

11Ssel Herr un: elister VO:  } seilinerBonaventuras, der ın Bezugnahme auf
Kor 11,4 den folgenden Schluß zieht: Mutter Maria getauft worden. Nun

„Kein Trdo kann dem gespendet WEeTl - aber ist elr VO Johannes getauft WOT-

den, der cht die natürliche Möglich- den.“” aher ilt auch „Wenn Gott
keit der Eignung für hat; niemand Frauen ZU priesterlichen Dienst be-
aber hat die Möglichkeit ZU. Ordo, stimmt hätte hätte VOT em Marıa

das Priestertum 1imM Neuen Testamentder nicht die Geeignetheit ZUT Tonsur
un Z.UT ‚Corona’ besitzt, un! niemand ausuüben mussen. 1477

ESs ist ZW alr erfreulich, da{fs der offiziellehat die natürliche Eignung dazu, dem
geziemt, das aup für iIimmer Vel- Kommentar „Inter Insigniores” VO  >

schleiert haben.“”® Von nicht besse- der Unhaltbarkeit dieser Traditionen
rer alität ist die rklärung eınes spricht, doch ist das cht Es ist
cardus de Mediavilla für die Be- einmal davon auszugehen, da{fs diese
hauptung, da{fs Frauen nicht lehren unterschiedlichsten Argumentations-
dürfen und daher auch nicht TIe- figuren deshalb lange nicht ın rage
stern geweiht werden können: „Wegen geste worden Sind, weil S1e durch
der Schwäche des Intellekts, der Ver- eiın gemeinsames aradigma, nämlich
änderlichkeit der Affekte unter wel- durch die nichtproblematisierte patrı-
chen Fehlern Frauen nach dem allge- archale Lebenswelt, legitimiert WUul-

67 Sth II 9 p 1/ ad „Hinsichtlich der inzelnatur ist das Weiıib twas Mangelhaftes und eine
Zufallserscheinung [aliqui deficiens et occasionatum ]; denn die 1M männlichen Samen sich VOTI -
findende wirkende Kraft ZzIie. darauf ab, eın dem männlichen Geschlechte nach vollkommen
Ahnliches hervorzubringen. Die Zeugung des Weibes ber geschieht auf Grund ıner Schwäche
der wirkenden Kraft SCch schlechter Verfassung des Stoffes oder auch SCchH eıner VO]  5 aufßen
bewirkten Veränderung, ZU eispie den feuchten Südwinden (Aristoteles) . (Bd 77 3 '»
Zitation vgl Anm. 52)

Sent dist. 2 'y 2/ (zitiert nach: (;Ossmann, Außerungen ZU Frauenpriestertum der
christlichen TIradition: Gossmann/D. ader ]r Warum keine rdınaton der Erau? nter-
schiedliche Einstellungen den christlichen Kir München-Zürich 1987, 14).

Sent dist. 2 / 2/ (zıtlert nach: Huünermann, Lehramtliche Ookumente der Frauen-
ordination, 210)
Ebenda, 211
Didaskalia ILL, 6I 1— Uun!| ILL, 9/ zitiert nach: Theodorou, Die Tadılıon der orthodoxen Kirche

bezug auf die Frauenordination: Gössmann/D. Bader [Hg.], Warum keine rdınatıon der
Frau?, 29)
Epiphanius Uon Salamıs (zıtıert nach: Theodorou, ebenda).

Raberger / "Ordinationsfähigkeit" der Frau? 

Begründung aufschwingen, faszinieren 
viele der angewandten Argumentatio­
nen nur in der Form von Befremdung. 
Wir kennen das - im Anschluß an 
Aristoteles eingebrachte - Urteil des 
Thomas von Aquin, daß "das Weib 
etwas Mangelhaftes und eine Zufalls­
erscheinung"67 ist, daß die Frau zur 
Unterordnung (" ... quia mulier statum 
subiectionis habet ... ") bestimmt ist 
und deshalb nicht ordiniert werden 
kann ("ideo non potest ordinationis 
sacramentum suscipere"68). Wir ken­
nen ebenso das peinliche Argument 
Bonaventuras, der in Bezugnahme auf 
1 Kor 11,4 den folgenden Schluß zieht: 
"Kein Ordo kann dem gespendet wer­
den, der nicht die natürliche Möglich­
keit oder Eignung für ihn hat; niemand 
aber hat die Möglichkeit zum Ordo, 
der nicht die Geeignetheit zur Tonsur 
und zur ,Corona' besitzt, und niemand 
hat die natürliche Eignung dazu, dem 
es geziemt, das Haupt für immer ver­
schleiert zu haben." 69 Von nicht besse­
rer Qualität ist die Erklärung eines 
Ricardus de Mediavilla für die Be­
hauptung, daß Frauen nicht lehren 
dürfen und daher auch nicht zu Prie­
stern geweiht werden können: "Wegen 
der Schwäche des Intellekts, der Ver­
änderlichkeit der Affekte - unter wel­
chen Fehlern Frauen nach dem allge-
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meinen Gesetz erheblich mehr leiden 
als die Männer."7o Nicht mehr als ein 
"exegetisches" Lächeln dürfte schließ­
lich die in der "Didaskalia" (3. Jh.), in 
den "Apostolischen Konstitutionen" 
(um 380) oder auch die bei Epiphanius 
von Salamis (315-403) verwurzelte 
Tradition hervorrufen, die aus dem 
Umstand, daß Jesus nicht einmal seine 
Mutter zum Priester geweiht hat, ja 
daß er nicht einmal von ihr getauft 
worden ist, einen Plan Gottes zu erken­
nen meint. "Wenn es erlaubt wäre, von 
einer Frau getauft zu werden, so wäre 
unser Herr und Meister von seiner 
Mutter Maria getauft worden. Nun 
aber ist er von Johannes getauft wor­
den."71 Daher gilt auch: "Wenn Gott 
Frauen zum priesterlichen Dienst be­
stimmt hätte ... , hätte vor allem Maria 
das Priestertum im Neuen Testament 
ausüben müssen ... 1/72 

Es ist zwar erfreulich, daß der offizielle 
Kommentar zu "Inter Insigniores" von 
der Unhaltbarkeit dieser Traditionen 
spricht, doch ist das nicht genug. Es ist 
einmal davon auszugehen, daß diese 
unterschiedlichsten Argumentations­
figuren deshalb so lange nicht in Frage 
gestellt worden sind, weil sie durch 
ein gemeinsames Paradigma, nämlich 
durch die nichtproblematisierte patri­
archale Lebenswelt, legitimiert wur-

.7 Sth I, q. 92, a. 1, ad 1: "Hinsichtlich der Einzelnatur ist das Weib etwas Mangelhaftes und eine 
Zufallserscheinung [aliquid deficiens et occasionatum]; denn die im männlichen Samen sich vor­
findende wirkende Kraft zielt darauf ab, ein dem männlichen Geschlechte nach ihr vollkommen 
Ähnliches hervorzubringen. Die Zeugung des Weibes aber geschieht auf Grund einer Schwäche 
der wirkenden Kraft wegen schlechter Verfassung des Stoffes oder auch wegen einer von außen 
bewirkten Veränderung, zum Beispiel den feuchten Südwinden (Aristoteles) ... " (Bd. 7, 38; zur 
Zitation vgl. Anm. 52). . . 

• , In IV Sent. dist. 25, a. 2, q. 1 (zitiert nach: E. Gössmann, Außerungen zum Frauenpriestertum in der 
christlichen Tradition: E. GÖssmann/D. Bader [Hg.], Warum keine Ordination der Frau? Unter­
schiedliche Einstellungen in den christlichen Kirchen. München-Zürich 1987,14). 

'" In IV Sent. dist. 25, a. 2, q. 1 (zitiert nach: P. Hünermann, Lehramtliche Dokumente der Frauen­
ordination, 210). 

70 Ebenda, 211. 
71 Didaskalia III, 6, 1-2 und III, 9, 1 (zitiert nach: E. Theodorou, Die Tradition der orthodoxen Kirche 

in bezug auf die Frauenordination: E. GÖssmann/D. Bader [Hg.], Warum keine Ordination der 
Frau?,29). 

72 Epiphanius von Salamis (zitiert nach: E. Theodorou, ebenda). 
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den Nicht diese einzelnen Iraditionen Luther ın der Genesis- Vorlesung
sind problematisch geworden, sondern (1535/45) bei einer Wesensbestim-
das 612e ermöglichende Paradigma INUunNng der TAau auf „ihre schöpfungs-
selbst. DiI1ie Verweigerung gegenüber mäfsige eschatologische Gleichstel-
der dieser Iraditionen ist lung als IMaQZ0 Dei” rekurrierte, wurde
cht die Infragestellung des Christ- 1ın deutlicher Absetzung davon die
lichen, sondern die Problematisierung „anthropologische Aussage. muit dem
einer kulturgeschichtlichen Verstel- gesellschaftlichen Moment, das heißt

dem ‚Stand’‘ “”6 verbunden un:! damitlung desselben
Die Erkenntnis, da{fs die Kontinuitaäat konsequent die Unterordnung un!
einer TIradition cht schon mıt der natürliche Defizienz der Tau als gOott-
TIreue gegenüber „Gottes Plan”“ gleich- gewollte, VO  5 Christus nicht zurückge-
zusetizen 1ST, ordert freilich azu NOININENE „UOrdnung“ festgeschrieben.
heraus, ber den eigenen Schatten Es hat mehrere Jahrhunderte der Refle-
springen. Dafs solches geschehen kann, X10N und der theologischen Ausein-
ohne e1 das „‚Gesicht“ der Authen- andersetzungen bedurft, sich all-
tizıtat un:! des auDens verlieren mählich VO  - Luthers Interpretation
mussen, ä(lst sich csechr ohl 1mM Oku- emanzıpleren, die „Unterordnung“
menischen Horizont erwelsen. Durch der rau gehöre ZU konstitutiven
1er Jahrhunderte hindurch „bewähr- Glaubenselement der Kirchenord-
te  44 sich die „Ireue“* der protestantıi- NUun „Die ‚Natur“‘, iın der Luther eın
schen Christen gegenüber der mächti- ew1g gültiges Verhältnis VO Mann
SCn Interpretation Martın Luthers: und Tau erkennen glaubte, ist ıIn
„Weiber sollen cht das egiment Wirklichkeit der Patriarchalismus sS@1-
haben.“” Obwohl Luthers Amtstheo- 1ielr Zeıt Was als bsolut betrachtete,
logie keinen Zweiftel aufkommen ließ, War de AaCTtOo relatıv.“ ” ach intensıver
„dafs jeder Christ, ob Tau Oder Mann, Behandlung dieses TODIiems traf die
sowohl die Pflicht WI1IE auch die ge1st- Generalsynode” der Evangelischen
iche Vollmacht hat, das Wort Gottes Kirche ÖOsterreichs 1m Jahr 1965 des-

verkünden“” ” obwohl es ferner für halb auch die Entscheidung für die
eiıne rage WAäLTrL, da{fs eıne rau Möglichkeit der Frauenordination.

zumal einer Nots1  atıon die
bın interessantes eispie für denTaufe gu spenden kam_@, elt der

Reformator nıe seine Überzeugung Mut ZUT!T KRevısıon 1efert nicht zuletzt
zurück, da{s INarnı mıiıt Berufung auf auch die altkatholische Kirche. Ob-
Paulus „den weybern IZuU predigen ohl mıt der anglikanischen Kirche

der gemeyn” verbieten musse, se1it dem „Bonner Interkommunions-
abkommen“ VO 1931 fest verbunden,solange „da sSind“.” Obwohl

73 WA_.IR 6/
74 1kström, Die Frau un:! das eistliche Amt eine rage der Ethik der ıne rage des auDens

un! der Kons:;  on der Kir e? Überlegungen aus der Sicht der lutherischen Theologie: (‚0SS-
mann/D ader (Hg.), Warum eıne Ordination der Frau?,

8/ 497, zıtıert nach: Globig, Frauenordination 1m Kontext lutherischer Ekklesiologie.
76

Göttingen 1994, 31, Anm. 43).
Globig, ebenda, (vgl dazu: „Der Ständegedanke”, ebenda 6—42

78
Vikström, Die TAau un! das geistliche Amt,

Vgl dazu Meindl, Die des Himmels die Hälfte der Arbeit. Der Weg ZUrC Frauenordination
un! ZuUur Gleichstellung der Theologin der Evangelischen Kirche Osterreichs. Wıen 1995
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den. Nicht diese einzelnen Traditionen 
sind problematisch geworden, sondern 
das sie ermöglichende Paradigma 
selbst. Die Verweigerung gegenüber 
der Geltung dieser Traditionen ist 
nicht die Infragestellung des Christ­
lichen, sondern die Problematisierung 
einer kulturgeschichtlichen Verstel­
lung desselben. 
Die Erkenntnis, daß die Kontinuität 
einer Tradition nicht schon mit der 
Treue gegenüber "Gottes Plan" gleich­
zusetzen ist, fordert freilich dazu 
heraus, über den eigenen Schatten zu 
springen. Daß solches geschehen kann, 
ohne dabei das "Gesicht" der Authen­
tizität und des Glaubens verlieren zu 
müssen, läßt sich sehr wohl im öku­
menischen Horizont erweisen. Durch 
vier Jahrhunderte hindurch "bewähr­
te" sich die "Treue" der protestanti­
schen Christen gegenüber der mächti­
gen Interpretation Martin Luthers: 
"Weiber sollen nicht das Regiment 
haben."73 Obwohl Luthers Amtstheo­
logie keinen Zweifel aufkommen ließ, 
"daß jeder Christ, ob Frau oder Mann, 
sowohl die Pflicht wie auch die geist­
liche Vollmacht hat, das Wort Gottes 
zu verkünden" 74, obwohl es ferner für 
ihn keine Frage war, daß eine Frau -
zumal in einer Notsituation - die 
Taufe gültig spenden kann, so hielt der 
Reformator nie seine Überzeugung 
zurück, daß man - mit Berufung auf 
Paulus - "den weybern tzu predigen 
ynn der gemeyn" verbieten müsse, 
solange "da menner sind".75 Obwohl 

73 WA.TR 6, 46. 

Raberger / "Ordinationsfähigkeit" der Frau? 

Luther in der Genesis-Vorlesung 
(1535/45) bei einer Wesensbestim­
mung der Frau auf "ihre schöpfungs­
mäßige / eschatologische Gleichstel­
lung als imago Dei" rekurrierte, wurde 
in deutlicher Absetzung davon die 
"anthropologische Aussage ... mit dem 
gesellschaftlichen Moment, das heißt 
dem ,Stand/ ''76 verbunden und damit 
konsequent die Unterordnung und 
natürliche Defizienz der Frau als gott­
gewollte, von Christus nicht zurückge­
nommene "Ordnung" festgeschrieben. 
Es hat mehrere Jahrhunderte der Refle­
xion und der theologischen Ausein­
andersetzungen bedurft, um sich all­
mählich von Luthers Interpretation zu 
emanzlpleren, die "Unterordnung" 
der Frau gehöre zum konstitutiven 
Glaubenselement der Kirchenord­
nung. "Die ,Natur', in der Luther ein 
ewig gültiges Verhältnis von Mann 
und Frau zu erkennen glaubte, ist in 
Wirklichkeit der Patriarchalismus sei­
ner Zeit. Was er als absolut betrachtete, 
war de facto relativ."77 Nach intensiver 
Behandlung dieses Problems traf die 
6. Generalsynode 78 der Evangelischen 
Kirche Österreichs im Jahr 1965 des­
halb auch die Entscheidung für die 
Möglichkeit der Frauenordination. 

Ein interessantes Beispiel für den 
Mut zur Revision liefert nicht zuletzt 
auch die altkatholische Kirche. Ob­
wohl mit der anglikanischen Kirche 
seit dem "Bonner Interkommunions­
abkommen" von 1931 fest verbunden, 

74 J. Vikström, Die Frau und das geis~!iche Amt - eine Frage der Ethik oder eine Frage des Glaubens 
und der Konstitution der Kirche? Uberlegungen aus der Sicht der lutherischen Theologie: E. Göss­
mann/D. Bader (Hg.), Warum keine Ordination der Frau?, 75. 

75 WA 8, 497, 38 (zitiert nach: Ch. Globig, Frauenordination im Kontext lutherischer Ekklesiologie. 
Göttingen 1994, 31, Anm. 43). 

76 Ch. Globig, ebenda, 42 (vgl. dazu: "Der Ständegedanke", ebenda 36-42). 
77 J. Vikström, Die Frau und das geistliche Amt, 87. 
7S V gl. dazu: B. Meilldl, Die Fülle des Himmels - die Hälfte der Arbeit. per Weg zur Frauenordination 

und zur Gleichstellung der Theologin in der Evangelischen Kirche Osterreichs. Wien 1995. 
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csah sich die altkatholische Kirche men“”.” Nichtsdestoweniger vermoch-
durch die ersten Weihen anglikani- ten interne theologische Aktivitäten
scher Priesterinnen zunächst einmal einer Kevıiısıon des Erklärten moti-
schlechthin VOT den Kopf gestofßen vieren: schon 19872 entschied eıne
und verweigerte (1972) ohne freilich Bischofskonferenz, da{fs die Ordination
die Interkommunion aufzukündigen Von Frauen Diakoninnen möglich
den ordinierten Frauen die Amtsaus- ist Schon wenige Jahre ach der VO  }

übung 1im altkatholischen Bereich. Be1l der anglikanischen Kirche nglands
einer 1M Jahr 1976 abgehaltenen beschlossenen Zulassung VO  -} Frauen

ZUT PriesterweiheBischofskonferenz reaglerte INan dem- (1992) vollzog
entsprechend eindeutig: weil „die schließlich auch die altkatholische

Kirche diesen Schritt un:! weihterage der Ordination VO:  a Frauen die
Grundordnung un:! das Mysterium 27.5 1996 in der Konzilssta Konstanz

Zzwel Priesterinnen. Im Kontext dieserder Kirche berührt“, WO 11a1l „in
Übereinstimmung muıt der alten, ungSe- Ereignisse sollte 11an vielleicht doch
teilten Kirche einer sakramentalen noch einmal auf das VO  } ahner
Ordination VO  - Frauen ZU katho- die katholische Kirche gerichtete Wort
lisch-apostolischen Amt eiınes Diakons, zurückkommen: „Di1ie Diskussion mu{f
Presbyters un Bischofs cht zustim- weitergehen/41

nach: eNn, Priesteramt der Frau? Die altkatholische Theologie als Beispiel ıner
Denkentwicklung: ÖR (1986) 255
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sah sich die altkatholische Kirche 
durch die ersten Weihen anglikani­
scher Priesterinnen zunächst einmal 
schlechthin vor den Kopf gestoßen 
und verweigerte (1972) - ohne freilich 
die Interkommunion aufzukündigen -
den ordinierten Frauen die Amtsaus­
übung im altkatholischen Bereich. Bei 
einer im Jahr 1976 abgehaltenen 
Bischofskonferenz reagierte man dem­
entsprechend eindeutig: weil "die 
Frage der Ordination von Frauen die 
Grundordnung und das Mysterium 
der Kirche berührt", wolle man "in 
Übereinstimmung mit der alten, unge­
teilten Kirche einer sakramentalen 
Ordination von Frauen zum katho­
lisch-apostolischen Amt eines Diakons, 
Presbyters und Bischofs nicht zustim-
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men".79 Nichtsdestoweniger vermoch­
ten interne theologische Aktivitäten zu 
einer Revision des Erklärten zu moti­
vieren: schon 1982 entschied eine 
Bischofskonferenz, daß die Ordination 
von Frauen zu Diakoninnen möglich 
ist. Schon wenige Jahre nach der von 
der anglikanischen Kirche Englands 
beschlossenen Zulassung von Frauen 
zur Priesterweihe (1992) vollzog 
schließlich auch die altkatholische 
Kirche diesen Schritt und weihte am 
27.5.1996 in der Konzilsstadt Konstanz 
zwei Priesterinnen. Im Kontext dieser 
Ereignisse sollte man vielleicht doch 
noch einmal auf das von K. Rahner an 
die katholische Kirche gerichtete Wort 
zurückkommen: "Die Diskussion muß 
weitergehen"! 

79 Zitiert nach: eh. o.~en, Priesteramt der Frau? Die altkatholische Theologie als Beispiel einer 
Denkentwicklung: OR 35 (1986) 255. 


